
 

 

 

 

 

 

Prüfungsbericht 

Akademie Burgenland GmbH 
 

  

Land Burgenland 
 

Landes-Rechnungshof. 

korrekt. sachlich. konsequent. 

Vertrauen durch Kompetenz. 



 

Auskünfte Burgenländischer Landes-Rechnungshof 
 Eisenstadt, Landhaus-Neu, Zugang Waschstattgasse 
Post A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 
Telefon +43 2682 63066 
E-Mail post@blrh.at 
Internet https://www.blrh.at 
 
Berichtstitel Prüfung „Akademie Burgenland GmbH“ 

 
Berichtszahl LRH-320-36/92-2024 
Veröffentlichung April 2024 
 
Redaktion, Grafik Burgenländischer Landes-Rechnungshof 
Titelbild pixabay 



Prüfungsbericht „Akademie Burgenland GmbH“    

  Seite 3 von 79 

Inhaltsverzeichnis 
 

Vorlage an den Landtag ............................................................................ 5 

Darstellung der Prüfungsergebnisse ............................................................ 5 

Kurzfassung............................................................................................ 7 

Zahlen und Fakten ..................................................................................11 

Grundlagen ...........................................................................................12 

Prüfungsergebnis ....................................................................................18 

ÜBERSICHT UND RAHMENBEDINGUNGEN ...................................................18 

1 Gründung und Gesellschaftsverhältnisse ...............................................18 

2 Zuständigkeiten im Land Burgenland ....................................................22 

3 Strategie..........................................................................................23 

4 Vertragliche Verhältnisse ....................................................................25 

ORGANE ...............................................................................................30 

5 Generalversammlung .........................................................................30 

6 Aufsichtsrat ......................................................................................30 

7 Geschäftsführung ..............................................................................35 

8 Programmbeirat ................................................................................40 

PERSONAL .............................................................................................45 

9 Aufbauorganisation und Personalmanagement .......................................45 

10 Entlohnung .......................................................................................47 

11 Vortragende .....................................................................................49 

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE ...........................................................52 

12 Jahresabschlüsse...............................................................................52 

13 Marketing und Vertrieb .......................................................................61 

14 Planung und Reporting .......................................................................62 

15 Kostenrechnung ................................................................................62 

INTERNES KONTROLLSYSTEM UND COMPLIANCE .........................................65 

16 Internes Kontrollsystem .....................................................................65 

17 Compliance ......................................................................................68 

18 Qualitätssicherung .............................................................................70 

Schlussbemerkungen ..............................................................................72 



 Prüfungsbericht „Akademie Burgenland GmbH“ 

Seite 4 von 79 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................75 

Abbildungsverzeichnis .............................................................................77 

Tabellenverzeichnis .................................................................................78 

 

  



Prüfungsbericht „Akademie Burgenland GmbH“    

  Seite 5 von 79 

Vorlage an den Landtag 
Der Burgenländische Landes-Rechnungshof (BLRH) hat gemäß § 8 Bgld. LRHG un-
verzüglich nach Abschluss einer Prüfung das Ergebnis dem Bgld. Landtag, der an-
tragstellenden und der geprüften Stelle sowie der Bgld. Landesregierung in einem 
schriftlichen Bericht zur Kenntnis zu bringen. 

Der vorliegende Prüfungsbericht behandelt alle aus Sicht des BLRH wesentlichen 
Sachverhalte. Der BLRH berät die geprüfte Stelle durch seine Empfehlungen. Als 
prüfendes und beratendes Organ des Bgld. Landtages ist es dem BLRH ein zentra-
les Anliegen, über seine Prüfungsberichte auf die Nutzung vorhandener sowie die 
Schaffung neuer Verbesserungspotenziale hinzuwirken. 

Prüfungsberichte des BLRH erwecken vordergründig den Anschein, eher Defizite 
denn Stärken der geprüften Stellen aufzuzeigen. Daraus soll und kann nicht grund-
sätzlich auf eine mangelhafte Arbeit der geprüften Stellen geschlossen werden. 
Dies auch dann nicht, wenn nach Auffassung der geprüften Stellen die Darstellung 
ihrer Stärken in den Hintergrund getreten erscheint. Die Tätigkeit des BLRH soll 
über die gegebenen Empfehlungen dazu beitragen, das vielfach bereits anerkannt 
hohe Niveau der Leistungsfähigkeit nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit noch weiter zu verbessern. 

 

Darstellung der Prüfungsergebnisse 

Das Prüfungsergebnis ist in thematische Abschnitte gegliedert, zum Beispiel ÜBER-
SICHT UND RAHMENBEDINGUNGEN. Jeder Abschnitt ist in Unterabschnitte ge-
gliedert, zum Beispiel 1 Gründung und Gesellschaftsverhältnisse. Diese beinhal-
ten die jeweils überprüften Faktenkreise. Den Endziffern der Unterabschnitte ist 
dabei folgende Bedeutung zugeordnet: 

1.1 Sachverhaltsdarstellung 

1.2 Beurteilung durch den BLRH 

1.3 Stellungnahme der geprüften Stelle (optional) 

1.4 Gegenäußerung des BLRH (optional) 

In Tabellen, Abbildungen und Anlagen des vorliegenden Prüfungsergebnisses kön-
nen bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch die 
EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auf-
treten. 
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Kurzfassung 
 

Der BLRH überprüfte im Rahmen einer Initiativprüfung die Gebarung der 
Akademie Burgenland GmbH (im Folgenden kurz „Akademie“). Der über-
prüfte Zeitraum umfasste Oktober 2019 bis September 2022. Die Aufgabe 
der Akademie war die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten des Lan-
des Burgenland und der Gemeinden sowie landesnaher Unternehmen. Im 
überprüften Zeitraum besuchten rund 11.300 Seminarteilnehmer:innen 
mehr als 940 Seminare (davon über 440 Online-Seminare). Der BLRH er-
kannte Verbesserungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen und 
gab dazu 29 Empfehlungen ab. 

 

Aufgaben 
Die Akademie nahm ihre Tätigkeit im 
Jahr 2013 auf. Das Ziel war die Grün-
dung einer gemeinsamen Aus- und Wei-
terbildungseinrichtung für die Bediens-
teten des Landes Burgenland, der Ge-
meinden und landesnaher Unterneh-
men. Damit war sie die Nachfolgerin der 
damaligen „Verwaltungsschule“ des 
Landes Burgenland. Seit ihrem Beste-
hen bis Ende September 2022 führte die 
Akademie über 2.000 Seminare mit 
knapp 30.000 Teilnehmer:innen durch. 
Im überprüften dreijährigen Zeitraum 
Oktober 2019 (Beginn Geschäftsjahr 
2019/20) bis September 2022 (Ende 
Geschäftsjahr 2021/22) waren es 940 
Seminare, davon über 440 online, mit 
rund 11.300 Personen. (vgl. Unterab-
schnitt 1) 
 
Mit einigen Vertreter:innen ihrer Ziel-
gruppen (beispielsweise mit dem Land 
Burgenland, den Gemeindevertreter-
verbänden sowie mit einigen landesna-
hen Unternehmen) schloss die Akade-
mie Kooperationsvereinbarungen ab. 
Diese regelten beispielsweise die Inan- 

spruchnahme von Seminarangeboten in 
einem betraglichen Mindestausmaß pro 
Jahr sowie ein Vorschlagsrecht für Auf-
sichtsrats- und Programmbeiratsmit-
glieder. (vgl. Unterabschnitte 4 und 12) 
 
Geschäftsführung 
Die Bestellung der Geschäftsführung er-
folgte fristgerecht unter Einhaltung der 
Burgenländischen Vertragsschablonen-
verordnung. Hinsichtlich der Prämienre-
gelung für die Geschäftsführung regte 
der BLRH an, die Ziele ambitionierter zu 
gestalten. (vgl. Unterabschnitt 7) 
 
Aufsichtsrat 
Der siebenköpfige ehrenamtlich tätige 
Aufsichtsrat tagte vier Mal jährlich und 
bestand aus Vertreter:innen der Ziel-
gruppen. Der BLRH hielt fest, dass ge-
setzliche Vorgaben nicht eingehalten 
wurden. Dies betraf beispielsweise die 
fehlende Wiederbestellung der Auf-
sichtsratsmitglieder nach Ablauf der ge-
setzlich vorgesehenen fünfjährigen 
Frist. Weiters empfahl der BLRH die Ein-
holung von Informationen zu anderen 
Organfunktionen der Mitglieder, um Be- 



 Prüfungsbericht „Akademie Burgenland GmbH“ 

Seite 8 von 79 

stellungsverbote auszuschließen, sowie 
die Prüfung der Qualifikation und einer 
allfälligen Befangenheit vor der Bestel-
lung des jeweiligen Aufsichtsratsmit-
glieds. (vgl. Unterabschnitt 6) 
 
Programmbeirat 
Die Akademie hatte gemäß Gesell-
schaftsvertrag auch einen Programm-
beirat einzurichten. Die Mitglieder wa-
ren ehrenamtlich tätig. Der Programm-
beirat hatte die Aufgabe, die Akademie 
insbesondere bei der Gestaltung des 
Aus- und Weiterbildungsangebotes zu 
unterstützen. Er tagte zwei Mal jährlich 
und bestand – wie auch der Aufsichtsrat 
– aus Vertreter:innen der Zielgruppen. 
Der Programmbeirat hatte im überprüf-
ten Zeitraum bis zu zwölf Mitglieder. 
Diese Anzahl lag über der im Gesell-
schaftsvertrag festgelegten Anzahl von 
neun. Bei zumindest vier Mitgliedern 
fasste die FH Burgenland keine Be-
schlüsse zur Wahl bzw. holte diese erst 
im Rahmen der Prüfungshandlungen 
des BLRH nach. Beschlüsse zur Wieder-
wahl lagen nicht vor, obwohl gemäß Ge-
sellschaftsvertrag die Dauer der Bestel-
lung auf vier Jahre beschränkt war und 
bei zumindest vier Mitgliedern diese 
Frist überschritten war. (vgl. Unterab-
schnitt 8) 
 
Wirtschaftliche Entwicklung 
Im überprüften dreijährigen Zeitraum 
erzielte die Akademie Erträge in Höhe 
von rund 2,41 Mio. Euro und Jahres-
überschüsse von rund 50.000 Euro. Ihre 
Bilanzsumme lag bei knapp 279.000 
Euro und die Eigenmittelquote betrug 
rund 32 Prozent. Die Umsätze verteilten 

sich zu rund 64 Prozent auf Land Bur-
genland und Gemeinden, rund 20 Pro-
zent auf landesnahe Unternehmen und 
rund 16 Prozent auf die Gesellschafterin 
FH Burgenland. Das Land Burgenland 
unterstützte die Akademie zusätzlich 
mit einem monatlichen Fixkostenzu-
schuss in Höhe von 11.000 Euro. (vgl. 
Unterabschnitt 12) 
 
Die Akademie verfügte über keinen Fi-
nanzplan, der die Ein- und Auszahlun-
gen der nächsten Wochen bzw. Monate 
zeigte. Ebenso verfügte sie über keine 
Kostenrechnung. (vgl. Unterabschnitte 
14 und 15) 
 
Personal 
Die Akademie hatte im überprüften 
Zeitraum zwischen fünf und sieben Mit-
arbeiter:innen. Für die Akademie galt 
kein Kollektivvertrag. Mit September 
2020 setzte die Akademie auf Gesell-
schafterweisung den burgenländischen 
Mindestlohn um. Dies betraf eine Per-
son. Ab Oktober 2021 galt ein von der 
FH Burgenland neu entwickeltes Perso-
nalentwicklungskonzept. (vgl. Unterab-
schnitte 9 und 10) 
 
Vortragende 
Die Akademie beschäftigte keine haupt-
beruflich Vortragenden. Sie griff auf ex-
terne Vortragende zurück, die sie mehr-
heitlich als freie Dienstnehmende oder 
gewerbliche Vortragende beschäftigte. 
Sie orientierte sich dabei an den Hono-
rarsätzen der FH Burgenland. (vgl. Un-
terabschnitt 11) 
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Dienstleistungsvertrag 
Im Rahmen eines Dienstleistungsver-
trags mit der FH Burgenland waren be-
stimmte administrative Leistungen an 
diese ausgelagert. Die FH Burgenland 
stellte der Akademie ihre Leistungen in 
Rechnung. Der BLRH bemängelte, dass 
der Dienstleistungsvertrag lediglich die 
Servicebereiche aufzählte, nicht aber 
die zu erbringenden Leistungen. Auch 
das Entgelt war nur in Pauschalsummen 
für sämtliche Servicebereiche angeführt 
und nicht auf diese aufgeteilt. Die FH 
Burgenland bestimmte ihre Vergütung 
aufgrund einer Aufwandsschätzung im 
Zuge der jeweiligen Jahresbudgetie-
rung. Die Mitarbeiter:innen der FH Bur-
genland führten jedoch keine Ist-Zeit-
aufzeichnungen zu den für die Akade-
mie erbrachten Leistungen. Damit war 
keine Gegenüberstellung der Ist-Auf-
wendungen zu den Verrechnungen und 
keine Aussagen zur Kostenwahrheit 
möglich. (vgl. Unterabschnitt 4) 
 
Internes Kontrollsystem (IKS) 
Im Bereich IKS kritisierte der BLRH den 

Prozess des Zahlungsverkehrs der Aka-
demie. Die TAN-Cards bzw. das Mobil-
telefon, auf das die SMS-TAN sämtlicher 
Zeichnungsberechtigten eingingen, wa-
ren nicht bei den zeichnungsberechtig-
ten Personen, sondern sie wurden ver-
sperrt in einem Tresor der FH Burgen-
land aufbewahrt. Damit konnte bei den 
Zahlungen das Vier-Augen-Prinzip um-
gangen werden, denn es war einer ein-
zelnen Mitarbeiterin der FH Burgenland 
möglich, Zahlungen durchzuführen, 
ohne dass die Zeichnungsberechtigten 
miteinbezogen werden mussten. (vgl. 
Unterabschnitt 16) 
 
Qualitätssicherung 
Die Qualitätssicherung der Akademie 
war aus Sicht des BLRH zweckmäßig. 
Sie umfasste beispielsweise Evaluierun-
gen der Seminare durch die Teilneh-
mer:innen, kontinuierliche Verbesse-
rungsprozesse bei aufgezeigten Män-
geln und eingebrachten Verbesserungs-
vorschlägen sowie ein Beschwerdema-
nagement. (vgl. Unterabschnitt 18) 
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ZENTRALE EMPFEHLUNGEN 
 

 
 
Auf Basis seiner Feststellungen hob der BLRH folgende Empfehlungen her-
vor: 
 
Zum Dienstleistungsvertrag mit der FH Burgenland:  
Die FH Burgenland und die Akademie sollten den Dienstleistungsvertrag spezifizie-
ren. Es sollten nicht nur die Servicebereiche angeführt werden, sondern auch die 
Leistungen, die erbracht werden. (siehe 4.2) 
 
Zum Aufsichtsrat: 
Die FH Burgenland als Gesellschafterin der Akademie sollte schriftliche Auskünfte 
über Qualifikation, Funktionen und Befangenheit vor der Bestellung eines Auf-
sichtsratsmitglieds einholen. (siehe 6.2) 
 
Die FH Burgenland als Gesellschafterin der Akademie sollte die Beschlüsse zur 
Wiederbestellung der ausgelaufenen Aufsichtsratsmandate fassen. Die Anforde-
rungen zu Qualifikation, Funktionen und Befangenheit sowie Bestellungsverbote 
wären vor Beschlussfassung erneut zu prüfen. (siehe 6.2) 
 
Zur Geschäftsführung: 
Die FH Burgenland und die Akademie sollten für Erfolgsprämien ausschließlich am-
bitionierte Ziele vereinbaren, die über den regulären bzw. vertraglich festgelegten 
Tätigkeitsbereich hinausgehen. Eine Prämie sollte besondere Leistungen anerken-
nen. Die Begründung für die Wahl der Kriterien sollten die FH Burgenland und die 
Akademie nachvollziehbar dokumentieren. (siehe 7.2) 
 
Zum internen Kontrollsystem: 
Die Akademie sollte im Zahlungsverkehr das Vier-Augen-Prinzip durch die zeich-
nungsberechtigten Personen einhalten. (siehe 16.2) 
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Zahlen und Fakten 
 

 
Quelle: Akademie, Firmenbuch; Darstellung: BLRH  

Überprüfter Zeitraum

Firmenbuchnummer

Firmenwortlaut

Gesellschaftsrechtliche
Grundlagen

Rechtsform

Sitz

Unternehmensgegenstand
laut Firmenbuch

Gesellschafter

Durchgerechneter Anteil des
Landes Burgenland

Geschäftsführung

2019/20 2020/21 2021/22

Umsatzerlöse 598.281 646.727 761.772

Sonstige Erträge 133.600 132.694 133.482

Jahresüberschuss 2.756 22.419 21.039

Bilanzsumme 259.882 340.478 278.552

Stammkapital 36.000 36.000 36.000

Eigenkapital 45.163 67.582 88.622

Eigenmittelquote gem. URG 17,4 19,8 31,8

Beschäftigte (Stand 30.09.) 5 + 1 7 + 0 6 + 1

Durchschnittliche Beschäftigte 4,1 4,5 4,8

Durchgeführte Seminare 240 380 323

Seminarteilnehmer:innen 3.385 3.680 4.230

Akademie

128392m (Landesgericht Eisenstadt)

Akademie Burgenland GmbH

Abtretungsvertrag Juli 2013
Gesellschaftsvertrag Juli 2013

Gesellschaftsvertrag Oktober 2013
Gesellschaftsvertrag März 2023

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Geschäftsjahre (01.10. - 30.09.):
2019/20, 2020/21, 2021/22

Seminare und Lehrgänge für Landes- und 
Gemeindebedienstete sowie Mitarbeiter:innen 

landesnaher Unternehmen

Fachhochschule Burgenland GmbH
(100 % der Geschäftsanteile)

Eisenstadt

[Anzahl]

100 %

[Köpfe aktiv + karenziert]

[%]

[Euro]

Mag.a (FH) Bettina Frank (seit 2013)

[Vollzeitäquivalente]
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Grundlagen 
Prüfungsgegenstand 

Der BLRH überprüfte die Gebarung der Akademie Burgenland GmbH (Akademie). 
Diese war ein Tochterunternehmen der Fachhochschule Burgenland GmbH (FH 
Burgenland). 

Rechtliche Grundlagen 

Der Prüfung lagen die §§ 2, 4, 5 und 6 Bgld. LRHG zugrunde. 

Prüfungsanlass 

Es lag eine Initiativprüfung gemäß § 5 Abs. 2 Bgld. LRHG vor. 

Geprüfte Stellen 

Geprüfte Stellen waren die Akademie und die FH Burgenland. 

Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Verflechtung und der organisatorischen, 
wirtschaftlichen und fachlichen Eingliederung der Akademie in die Gesellschafterin 
FH Burgenland leitete der BLRH die Prüfung auch bei der FH Burgenland ein, um 
von dieser die für die Akademie relevanten Informationen abfragen zu können. 
Weitere Prüfungshandlungen bei der FH Burgenland setzte der BLRH nicht. 

Prüfungsziele 

Prüfungsziele waren die Überprüfung der folgenden Themenbereiche: 

− Gründung, Strategie und Aufgaben 
− rechtliche Grundlagen 
− Organe 
− Personal 
− wirtschaftliche Verhältnisse 
− internes Kontrollsystem und Compliance 
− Qualitätssicherung 

Prüfungs-Nichtziele 

− Inhaltliche Beurteilung der Bildungsangebote 
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Überprüfter Zeitraum 

Die gegenständliche Prüfung bezog sich auf folgende Geschäftsjahre: 

− 01.10.2019 bis 30.09.2020 (2019/20) 
− 01.10.2020 bis 30.09.2021 (2020/21) 
− 01.10.2021 bis 30.09.2022 (2021/22) 

Die für spezifische Einzelbetrachtungen erforderlichen Dokumente und Vorgänge 
außerhalb dieses Zeitraums bezog der BLRH nach Erfordernis in die Prüfungshand-
lungen mit ein. 

Prüfungshandlungen 

‒ Einsichtnahme in Unterlagen 
‒ Befragungen und Einholung schriftlicher Auskünfte 
‒ Einschau an Ort und Stelle 
‒ Plausibilisieren 
‒ Nachvollziehen 
‒ analytische Prüfungshandlungen 

Prüfungsablauf 

(1) Der BLRH leitete die Prüfung mündlich und schriftlich am 22.02.2023 ein. Die 
Sachverhaltserhebung endete am 30.11.2023. Alle bis zu diesem Zeitpunkt einge-
langten Unterlagen fanden bei der Erstellung des vorläufigen Prüfungsergebnisses 
Berücksichtigung. 

(2) Am 14.12.2023 fand eine Schlussbesprechung mit den geprüften Stellen statt. 
Dabei anwesend waren die Geschäftsführerin der Akademie sowie von Seiten der 
FH Burgenland der Geschäftsführer, die Prokuristin und die Leiterin Finanz- und 
Rechnungswesen. In der Schlussbesprechung erörterte der BLRH seine Feststel-
lungen und Empfehlungen. 

(3) Der BLRH übergab das vorläufige Prüfungsergebnis an die geprüften Stellen 
am 24.01.2024. Die Stellungnahmefrist gemäß § 7 Bgld. LRHG endete am 
20.03.2024. 

Prüfungsbehinderung 

Der BLRH stellte im Rahmen der Prüfungsdurchführung keine Prüfungsbehinde-
rungen fest. 

Vollständigkeitserklärungen 

Die Geschäftsführerin der Akademie gab folgende Vollständigkeitserklärung ab: 

„Unter Bezugnahme auf oben angeführte Überprüfung bestätige ich als Ge-
schäftsführerin der ‚Akademie Burgenland GmbH‘, dass der Bgld. Landes-
Rechnungshof sämtliche Aufklärungen und Nachweise, die im Zusammen-
hang mit der Überprüfung angefordert wurden bzw. die zur Klärung des 
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Sachverhaltes erforderlich waren, gem. § 6 Bgld. LRHG vollständig und 
wahrheitsgemäß erhalten hat.“ 

Der Geschäftsführer der FH Burgenland gab folgende Vollständigkeitserklärung ab: 

„Unter Bezugnahme auf oben angeführte Überprüfung bestätige ich als Ge-
schäftsführer der ‚Fachhochschule Burgenland GmbH‘, dass der Bgld. Lan-
des-Rechnungshof sämtliche Aufklärungen und Nachweise, die im Zusam-
menhang mit der Überprüfung angefordert wurden bzw. die zur Klärung des 
Sachverhaltes erforderlich waren, gem. § 6 Bgld. LRHG vollständig und 
wahrheitsgemäß erhalten hat.“ 

Stellungnahmen 

Die Akademie und die FH Burgenland gaben fristgerecht eine Stellungnahme zum 
vorläufigen Prüfungsergebnis ab. 

 

Einleitend betonten die Akademie und FH Burgenland in ihrer Stellungnahme, dass 
sie Bildungsorganisationen seien, die quasi in ihrer „DNA" die Überzeugung und 
die Zielsetzung verankert haben, durch permanente Qualitätssicherungs- und  
-verbesserungsprozesse die Aufgaben und Leistungen für Teilnehmer:innen, Vor-
tragende und Mitarbeiter:innen und „letztlich für unsere Gesellschaft“ zu verbes-
sern. „Bringt Besonderes zusammen" sei mehr als ein Slogan der FH Burgenland, 
sondern drücke das stetige Bestreben aus, jeden Tag besser zu werden. Aus dieser 
Überzeugung heraus seien die Akademie und die FH Burgenland auch in den Pro-
zess der Prüfung der Akademie durch den BLRH eingetreten. Offen, konstruktiv 
und kooperativ und mit der Erwartungshaltung, einen sachlich und fachlich fun-
dierten Austausch zu finden, der für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Aka-
demie als Unternehmen bzw. seines Bildungsangebotes sinnvolle und zielführende 
Erkenntnisse bringe. 

Die Akademie und die FH Burgenland führten weiters in ihrer Stellungnahme an, 
dass der BLRH einige Gegebenheiten im Prüfbericht „wenig bis nicht beleuchtete“. 
Dies betraf ihrer Ansicht nach zunächst die „Koordination von Prüfungsprojek-
ten“. Die Akademie und die FH Burgenland gaben an, dass sie in hohem Maße 
qualitätsorientiert seien. Um jeden Tag besser zu werden, dienten verschiedene 
interne Prozesse ebenso wie der „Blick von außen“, also Rückmeldungen und Emp-
fehlungen externer Expert:innen und kompetenter Organisationen. Allein im ab-
gelaufenen Studien- und Wirtschaftsjahr hätten Akademie und FH Burgenland 
etwa Gebühren- und Abgabenprüfungen durch Finanzverwaltung und Sozialversi-
cherung (mit Anerkennung höchster Korrektheit), die Prüfung der Jahresergeb-
nisse durch unabhängige Wirtschaftsprüfer (mit uneingeschränkten Prüfungsfest-
stellungen) unterschiedliche Prüfvorhaben der internen Revision der Landesholding 
Burgenland, mehrere erfolgreiche Re-Zertifizierungen durch den TÜV Austria in 
drei verschiedenen ISO-Standards, erfolgreiche Zertifizierung des anspruchsvollen 
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Umweltmanagementsystems EMAS sowie nach den Standards „hochschuleundfa-
milie“ und „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ durchlaufen. Überdies habe 
die FH Burgenland den Ausbau mehrerer Studiengänge im Zuge von Verfahren bei 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) erfolgreich 
umsetzen und ebenso erfolgreich die Akkreditierung eines neuen Studienganges 
erreichen können. Gleichzeitig habe die FH Burgenland großes Engagement in die 
Vorbereitung gleich mehrerer weiterer Studiengänge gesetzt – und das „neben“ 
den Herausforderungen, die das bisher deutlich erfolgreichste Jahr in der 30-jäh-
rigen Geschichte der Hochschule und der FH-Gruppe mit sich gebracht habe. Diese 
Erläuterung der Rahmenbedingungen solle aufzeigen, dass die Verantwortlichen 
und deren Mitarbeiter:innen im Prüfungszeitraum mit deutlich erhöhtem Arbeits-
pensum konfrontiert gewesen seien und eine Koordination der Prüfphasen dies 
sicherlich entschärft hätte. Schließlich seien gleich vier Prüfverfahren mehr oder 
weniger zeitgleich angesetzt worden (Prüfung des Rechnungshofes Österreich so-
wie drei weitere Prüfungen des BLRH wie Akademie Burgenland, Austrian Institute 
of Management, Landesholding Burgenland/Kosten Öffentlichkeitsarbeit). Akade-
mie und FH Burgenland wiesen deshalb noch einmal darauf hin, dass diese Vor-
gangsweise die gesamte Organisation, die wesentlichen und entscheidenden Leis-
tungskapazitäten für Kernprozesse, insbesondere die Teams in den Dienstleis-
tungseinheiten und natürlich einzelne Mitarbeiter:innen in einem außerordentli-
chen Ausmaß gefordert habe, das an die Grenze der absoluten Belastbarkeit von 
Mitarbeiter:innen gereicht habe und die bestmögliche Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben in den Unternehmen beachtlich erschwert habe. Deshalb solle die Gele-
genheit genutzt werden, den Kolleginnen und Kollegen in Akademie und FH Bur-
genland ausdrücklich zu danken. 

Der BLRH betonte, dass er grundsätzlich keinen Einfluss darauf hatte, wie und 
wann andere Organisationen ihre Prüfungen ansetzten bzw. durchführten. Ebenso 
hatte er keinen Einfluss auf die ihm erteilten Prüfaufträge von den im Bgld. Landtag 
vertretenen Parteien. Der BLRH arbeitete weisungsfrei, unabhängig und unbeein-
flusst. Mit dem Rechnungshof Österreich gab es sehr wohl eine Abstimmung mit 
dem Ergebnis, dass dieser bei seiner Prüfung der FH Burgenland die Tochterunter-
nehmen nicht miteinbezog. Aus der Sicht des BLRH waren die Akademie einerseits 
und die AIM andererseits als getrennte organisatorische Einheiten zu betrachten. 
Obwohl die FH Burgenland Shared Service Leistungen erbrachte, betrafen die oben 
genannte Einführung oder Akkreditierung von Studiengängen die FH Burgenland, 
nicht jedoch die Akademie. Der BLRH bedankte sich aber an dieser Stelle bei den 
Mitarbeiter:innen aller betroffenen Organisationseinheiten für die gute Zusam-
menarbeit. 

 

Weiters erwähnten die Akademie und die FH Burgenland im nächsten Abschnitt 
„Gesamtbild überzeugt“, dass der BLRH in seinem Bericht an vorderer Stelle 
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allgemein anführe, dass seine Prüfungsberichte vordergründig den Anschein er-
weckten, eher Defizite denn Stärken der geprüften Stellen aufzuzeigen. Daraus 
solle und könne zwar nicht grundsätzlich auf eine mangelhafte Arbeit der geprüften 
Stellen geschlossen werden. Dies auch dann nicht, wenn nach Auffassung der ge-
prüften Stellen die Darstellung ihrer Stärken in den Hintergrund getreten er-
schiene. Die Akademie und die FH Burgenland führten weiters aus, dass dieser 
Zugang des BLRH „im Grunde gut nachvollziehbar“ sei. Dennoch regten sie an, 
dass die zentralen und wesentlichen Erfolgsgrößen und -ergebnisse und die objek-
tive Würdigung der Wirkungen von Leistungen und Resultaten auf eine Region, auf 
den Arbeitsmarkt und auf Arbeitsplätze, die Wertschöpfung oder die Aus- und Wei-
terbildungschancen für viele Menschen zu einem wesentlich besseren Verständnis 
des Unternehmens und seiner Tätigkeit beitragen würden. 

Der BLRH wiederholte, dass seine Prüfungsberichte etwaige Fehlentwicklungen 
und Risiken und daraus abgeleitete Empfehlungen für Verbesserungen aufzeigen 
sollen. Diese basierten auf den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Der gegenständliche Prüfungsbericht 
diente daher nicht der Darstellung und Beurteilung volkswirtschaftlicher Auswir-
kungen und Kennzahlen der Akademie.  

 

Hinsichtlich der „COVID-19-Pandemie“ führte die Akademie aus, dass der Prü-
fungszeitraum des BLRH den Zeitraum von Oktober 2019 bis September 2022 um-
fasst habe. In mehr als zwei Drittel dieses Zeitraums sei das Leben in Österreich 
von der COVID-19-Pandemie geprägt und dominiert gewesen. Für etwa ein Drittel 
des Zeitraums habe sich die Hochschule (als auch die Akademie Burgenland) im 
sog. Lockdown-Modus" bzw. in einem stark eingeschränkten Betrieb befunden. 
„Stark eingeschränkt" habe im Fall der Akademie Burgenland sogar geheißen, dass 
der gesamte Seminar- und Ausbildungsbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht an 
der FH Burgenland und ihren Räumlichkeiten durchgeführt werden konnte, son-
dern externe größere Räumlichkeiten in verschiedenen Landesteilen neu angemie-
tet und alle Angebote dorthin verlagert werden mussten, um beispielsweise ge-
setzlichen Abstandsregeln einhalten zu können. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des 
Bildungsangebotes habe - mehr oder weniger „über Nacht" - auf Online-Formate 
umgestellt werden müssen. Das Team sei zudem gefordert gewesen, die erforder-
lichen, einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen (Maskenpflicht, Testungen, etc.) 
sicherzustellen. Diese absolute Ausnahmesituation über einen beträchtlichen Teil 
des Prüfungszeitraums und die Bewältigung der Pandemie sei im Prüfbericht des 
BLRH praktisch nicht erwähnt worden und fände keine angemessene Würdigung. 
Akademie und FH Burgenland führten an, dass sie dachten, dass es für die Ein-
schätzung eines Gesamtbildes erheblich von Belang sei, welche Prioritäten in so 
einem Umfeld von einem Unternehmen gesetzt worden seien (und welche nicht). 
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Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Akademie und in den verschiede-
nen Teams der FH Burgenland wäre es eine wertschätzende Geste, wenn ein 
Prüforgan wie der BLRH über diese COVID-19-Pandemie nicht einfach hinweg-
ginge, sondern diese Leistungen anerkenne. Deswegen würden sie sich erlauben, 
darauf hinzuweisen und genau das anzuregen. 

Der BLRH wiederholte, dass seine Aufgabe das Erkennen von Verbesserungsmög-
lichkeiten und Aussprechen von Empfehlungen war. Diese basierten auf den 
Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit. In den persönlichen Gesprächen mit der Akademie waren die Pandemie 
und ihre besonderen Herausforderungen ein Thema, beispielsweise bei der Fin-
dung von alternativen Räumlichkeiten sowie bei der Entwicklung von E-Learning-
Angeboten, die – im Nachhinein betrachtet – für die Akademie ein breiteres Ange-
botsspektrum eröffneten. Gerne wiederholt der BLRH an dieser Stelle, dass die FH 
Burgenland und ihre Tochterunternehmen viele Maßnahmen ergriffen, um die Her-
ausforderungen der COVID-19-Pandemie bestmöglich zu bewältigen. Das Pande-
miemanagement der Akademie war nicht Gegenstand des vorliegenden Prüfungs-
berichts. 
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Prüfungsergebnis 

ÜBERSICHT UND RAHMENBEDINGUNGEN 

1 Gründung und Gesellschaftsverhältnisse 
1.1 (1) Das Land Burgenland und die FH Burgenland verfolgten mit der Grün-

dung der Akademie Burgenland GmbH das Ziel, eine gemeinsame Aus- 
und Weiterbildungseinrichtung für Landesbedienstete, Gemeindebe-
dienstete und Mitarbeiter:innen landesnaher Unternehmen des Burgenlands 
zu schaffen. Dabei sollte es u.a. zu einer Steigerung der Effizienz durch or-
ganisationsübergreifende Planung und Durchführung des Aus- und Weiter-
bildungsangebots und zu einer stärkeren Bedarfsorientierung kommen.  

Abbildung 1: Übersicht Akademie 

Akademie
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Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 
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Vor der Gründung der Akademie führte das Amt der Burgenländischen Lan-
desregierung die Aus- und Weiterbildung der Landes- und Gemeindebe-
diensteten im Rahmen seiner „Verwaltungsschule“ selbst durch. Eine Einbe-
ziehung landesnaher Unternehmen erfolgte dabei nicht.  

(2) Die Gründung der Akademie erfolgte durch Übernahme der „Kabel-
TV Burgenland Gesellschaft m.b.H.“. Diese war ein Tochterunternehmen des 
Landes Burgenland. Das Land Burgenland trat sie im Juli 2013 an die FH 
Burgenland ab. Sie benannte die Gesellschaft auf den Firmennamen „Aka-
demie Burgenland GmbH“ um und beschloss im Oktober 2013 einen neuen 
Gesellschaftsvertrag.  

Im überprüften Zeitraum war der Gesellschaftsvertrag vom Oktober 2013 
maßgeblich. Die Generalversammlung beschloss im März 2023 eine Neufas-
sung des Gesellschaftsvertrags.1 

Für die Akademie galten die Bestimmungen des Gesetzes über Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung2 (GmbHG). Im Hinblick auf ihr Geschäftsmo-
dell Weiterbildung galten für die Gründung und Führung der Akademie keine 
speziellen Bestimmungen.  

(3) Gesellschafterin der Akademie war zu 100 Prozent die FH Burgen-
land. Die Akademie hatte ihren Sitz in Eisenstadt. Gegenstand des Unter-
nehmens war insbesondere die Durchführung von Seminaren und Lehrgän-
gen für Landes- und Gemeindebedienstete sowie Mitarbeiter:innen landes-
naher Unternehmen. 

(4) Die Akademie führte Seminare und Lehrgänge für Landes- und Ge-
meindebedienstete sowie Mitarbeiter:innen landesnaher Unternehmen 
durch. Folgende Geschäftsfelder zählten dazu:  

− Grundausbildung3 für Landesbedienstete, Gemeindebedienstete und für 
den Handwerklichen Dienst 

− Weiterbildungsseminare und -lehrgänge aus dem offenen Programm 
− maßgeschneiderte Seminare  

  

 
1  Die Gesellschafterin FH Burgenland glich den Gesellschaftsvertrag an die Konzernvorgaben der Landeshol-

ding an. 
2  RGBl. Nr. 58/1906 idgF. 
3  Diese hatten binnen einer bestimmten Frist ab Dienstantritt eine sogenannte Grundausbildung zu absolvieren, 

die je nach Stelle aus verschiedenen Modulen bestand. 
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Nachfolgende Abbildung zeigt die Anzahl der jährlich durchgeführten Semi-
nare seit der Gründung der Akademie: 

 

Abbildung 2: Anzahl der Seminare 

Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 
 
Von der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit im Jahr 2013 bis zum 30.09.2022 
veranstaltete die Akademie 2.062 Seminare. Bis zum Geschäftsjahr 
2018/19 waren das ausschließlich Präsenz-Seminare. Ab dem Geschäftsjahr 
2019/20 bot die Akademie pandemiebedingt Seminare auch online an. Diese 
hatten zunächst einen Anteil von rund einem Drittel. Im Geschäftsjahr 
2020/21 stieg ihr Anteil auf rund zwei Drittel. Im Geschäftsjahr 2021/22 fiel 
dieser wiederum auf rund ein Drittel. Insgesamt führte die Akademie seit 
ihrer Gründung 1.618 Präsenz-Seminare (rund 78 Prozent) und 444 Online-
Seminare (rund 22 Prozent) durch. 
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Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Teilnehmer:innen seit der 
Gründung: 

 

Abbildung 3: Anzahl der Teilnehmer:innen 

Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 
 

Seit Gründung der Akademie kamen rund 34 Prozent der Teilnehmer:innen 
vom Land Burgenland, rund 44 Prozent von den Gemeinden und rund 22 
Prozent von den Landesunternehmen. 

(5) Organe der Akademie waren die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, 
der Programmbeirat und die Generalversammlung.  

Die Akademie hatte gemäß Gesellschaftsvertrag einen oder mehrere Ge-
schäftsführer:innen. Deren Bestellung sowie die Festlegung der Vertre-
tungsbefugnis war der Alleingesellschafterin FH Burgenland vorbehalten. Im 
überprüften Zeitraum hatte die Geschäftsführerin die alleinige Geschäfts-
führung inne. 

Aufgrund der Bestimmungen des GmbHG war kein gesetzlich verpflichten-
der Aufsichtsrat einzurichten.4 Der Gesellschaftsvertrag der Akademie sah 
die Einrichtung eines Aufsichtsrats vor. Für den gesellschaftsvertraglich ein-
zurichtenden Aufsichtsrat galten dieselben Bestimmungen des GmbHG wie 
für den gesetzlich verpflichtenden. Der Aufsichtsrat der Akademie bildete 
keine Ausschüsse.  

 
4  Das GmbHG sah die Einrichtung eines Aufsichtsrats in bestimmten Fällen vor. Ein Aufsichtsrat war zum Bei-

spiel ab einem Stammkapital von mehr als 70.000 Euro bei mehr als 50 Gesellschaftern oder wenn die Zahl 
der Arbeitnehmer:innen 300 überstieg verpflichtend. 
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Weiters war die Einrichtung eines Programmbeirats gesellschaftsvertraglich 
vorgesehen. 

(6) Gemäß Gesellschaftsvertrag hatte die Generalversammlung der Ge-
schäftsführung und dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung zu geben. 
Der Programmbeirat hatte sich eine Geschäftsordnung zu geben und diese 
war von der Gesellschafterin zu genehmigen. 

Im überprüften Zeitraum waren folgende Geschäftsordnungen maßgeblich:  

− für den Aufsichtsrat vom Oktober 2013  
− für die Geschäftsführung vom Oktober 2013 
− für den Programmbeirat vom Oktober 2013, März 2019 und Februar 

2020 

Im März 2023 erfolgte eine Neufassung der Geschäftsordnung für die Ge-
schäftsführung.5 

 

2 Zuständigkeiten im Land Burgenland 

2.1 (1) Der überprüfte Zeitraum fiel in die XXI.6 und in die XXII.7 Gesetzge-
bungsperiode. Die Zuständigkeiten waren in der Referatseinteilung8 der 
Bgld. Landesregierung, der Geschäftseinteilung des Amtes der Bgld. Lan-
desregierung9 sowie in den Organisationsverfügungen des Landesamtsdi-
rektors geregelt. 

(2) Laut Referatseinteilung vom Februar 2019 war für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der Landesbediensteten Landeshauptmann Mag. Hans Peter 
Doskozil der politische Referent. Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler war 
die zuständige politische Referentin für die FH Burgenland. Eine Zuständig-
keit für die Tochtergesellschaft Akademie war nicht explizit angeführt. Somit 
war Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für die Akademie zuständig, da 
diese nicht einem anderen Mitglied der Landesregierung zugewiesen war.  

Laut Referatseinteilung vom Februar 2020 war Landeshauptmann Mag. 
Hans Peter Doskozil der politische Referent für die Akademie. 

(3) Laut Geschäftseinteilung war die Abteilung 1 – Personal für die  
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Landesbediensteten und für die Grund-
ausbildung der Gemeindebediensteten fachlich zuständig. 

 
5  Im überprüften Zeitraum war die Geschäftsordnung aus 2013 maßgeblich. 
6  Bis Februar 2020. 
7  Ab Februar 2020. 
8  LGBl. Nr. 13/2019 und LGBl. Nr. 7/2020 idgF. 
9  LGBl. Nr. 35/2016 idgF. 
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3 Strategie 
3.1 (1) Die Akademie verfügte seit 2014 über eine Strategie 2025. Diese ent-

wickelte sie zusammen mit einem externen Beratungsunternehmen unter 
Einbindung ihrer Zielgruppen. 

Aufbauend auf dieser und in Anlehnung an die Strategie der FH Burgenland 
entwickelte die Akademie die Strategie 2030. Im Juni bzw. Juli 2021 be-
schlossen der Aufsichtsrat und die Generalversammlung die Strategie 2030. 
Bei der Strategie 2030 wirkten keine externen Berater mit. Die Strategie 
2030 umfasste Leitwerte, eine Vision sowie Mission Statements.10 Die Aka-
demie definierte folgende acht strategische Bereiche, für die sie Grundsätze 
und Ziele ausarbeitete: 

− Aus- und Weiterbildung 
− Entwicklung und Innovation 
− Service- und Seminarbedingungen 
− Personal 
− Qualitätsmanagement 
− Kund:innen, Stakeholder und Partner:innen 
− Marketing und Public Relations 
− Administration, Rechnungswesen und Buchhaltung 

Gemäß Strategie waren ihre Seminarangebote im Sinne des lebenslangen 
Lernens auf den Bedarf des Arbeitsmarktes und der Teilnehmer:innen opti-
miert. Die Akademie bot wiederkehrende und aufbauende Inhalte und Se-
minare an und war praxisorientiert. Sie definierte sich als Kompetenzzent-
rum im Burgenland und Impulsgeber für Gemeinden, Land und Bund sowie 
für landesnahe Unternehmen.  

Die Akademie verbesserte gemäß Strategie das Angebot und die leichte Ver-
fügbarkeit interaktiver Lehr- und Lernmaterialen laufend. Dazu war eine 
webbasierte Lehr– und Lernplattform im Einsatz. 

Zur Sicherung der Qualität wurden gemäß Akademie die relevanten organi-
satorischen Prozesse systematisiert und ausformuliert. Dies war Bestandteil 
der kontinuierlichen Zertifizierungsprozesse an der Akademie. Zur Qualitäts-
steigerung setzte sich die Akademie die Optimierung der Evaluierung von 
Seminaren als Ziel. 

Die enge Kooperation mit u.a. der FH Burgenland war gemäß Akademie ein 
wichtiger Qualitätsgarant. Von der Zusammenarbeit mit privaten, öffentli-
chen und landesnahen Organisationen würde das Seminarangebot profitie-

 
10  Beispielsweise maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung, Praxisnähe und Bedarfsorientierung oder hohe 

Qualität. 
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ren. Die Zusammenarbeit mit landesnahen Organisationen würde die Aka-
demie auch dadurch stärken, weil diese Organisationen in Gremien und Bei-
räten der Akademie vertreten waren.  

(2) Aus den strategischen Grundsätzen leitete die Akademie operative 
Ziele ab. Die Messung der Zielerreichung erfolgte durch verschiedenste 
Kennzahlen wie Anzahl der Seminarteilnehmer:innen, die Anzahl der ange-
botenen Themengebiete/Kategorien oder die Anzahl an Seminaren (Online 
und Präsenz).  

Im Rahmen des Qualitätsmanagements führte die Akademie ISO-Zertifizie-
rungen durch.11 Die Strategie und Festlegung der Ziele waren Bestandteil 
der ISO-Zertifizierungen.  

3.2 Der BLRH beurteilte positiv, dass die Akademie über eine Strategie mit 
messbaren Zielen verfügte.  

  

 
11  ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagementsystem und ISO 29990:2010 für die Qualität der Lerndienst-

leistungen in Aus- und Weiterbildung. 
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4 Vertragliche Verhältnisse 
4.1 (1) Die Akademie hatte im überprüften Zeitraum die nachstehend aufgelis-

teten vertraglichen Verhältnisse:  

 

Vereinbarung/Vertrag Jahr Inhalt bzw. Leistungsbeschreibung 

mit dem Land Burgenland 

Kooperationsvereinbarungen 

2013 
2018 
2019 
2021 

Grundausbildung für Landes- und  
Gemeindebedienstete, Schaffung von 
Weiterbildungsangeboten, monatlicher 
Fixkostenbeitrag, zusätzliche Ausbil-
dungslehrgänge zur Aufholung eines 
Rückstands 

weitere: Überlassung und Verarbeitung von Daten (2014), Datenschutz- und Geheimhaltung (2018) 
mit den Burgenländischen Gemeindevertreterverbänden 

Vereinbarung 2014 
Ausbildung Gemeindebedienstete, jährli-
cher Mindestbetrag i.H.v. 20.000 Euro 
(jährliche Wertsicherung) 

mit der FH Burgenland 

Vereinbarung 2014 
Ausbildung Mitarbeiter:innen, jährlicher 
Mindestbetrag i.H.v. 20.000 Euro 

Vereinbarung 2014 

Einmalig 180.000 Euro zum Aufbau der  
Akademie, Ausbildung Mitarbeiter:innen, 
Mindestbetrag für Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen i.H.v. 20.000 Euro 
jährlich 

Dienstleistungsvertrag 2016 

Dienstleistungen für die Bereiche  
Rechnungswesen, Personalwesen,  
Information Service, Beschaffung sowie 
Information und Kommunikation 

weitere: Mietvereinbarung (2019), Reinigung (2021), DSGVO (2019) 
mit der Landesholding 

Dienstleistungsvertrag 
2017 
2021 

Konzerndienstleistungen 

mit Unternehmen aus dem Konzern der Landesholding 

Burgenland Energie, KRAGES 
2013, 
2014 

Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter:in-
nen, jährlicher Mindestbetrag i.H.v. 
20.000 Euro (jährliche Wertsicherung) 

mit externen Dritten 
Steuerberatung/Jahresabschlussarbeiten1) (2016), Wirtschaftsprüfung3) (2016), Personal- 
verrechnung2) (2016) 
weitere: Geschäftskonto/Telebanking, Kopierer, Mobiltelefone, Reinigung, Seminarraummiete,  
Verpflegung Seminarteilnehmer, diverse Softwarelizenzen und –wartungen, diverse DSGVO- 
Vereinbarungen 
mit Mitarbeiter:innen und Vortragenden 
Dienstverträge mit Mitarbeiter:innen, Gleitzeitvereinbarung mit Betriebsrat (2021), 
Lehraufträge mit den Vortragenden 

1) Die Beauftragung erfolgte für die gesamte FH-Unternehmensgruppe durch die FH-Burgenland. 
2) Die Beauftragung erfolgte jährlich durch die Geschäftsführung nach vorhergehendem Umlaufbeschluss 
der FH Burgenland. 

 

 



 Prüfungsbericht „Akademie Burgenland GmbH“ 

Seite 26 von 79 

Der BLRH behandelte die vertraglichen Verhältnisse in anderen themati-
schen Unterabschnitten dieses Berichts (beispielsweise im Unterabschnitt 
12 Jahresabschlüsse). 

Die mit dem Land Burgenland, den Gemeindevertreterverbänden, der FH 
Burgenland, der KRAGES12 und der Burgenland Energie13 geschlossenen Ko-
operationsvereinbarungen über die Ausbildung ihrer Bediensteten um-
fassten auch ein Vorschlagsrecht für Mitglieder des Aufsichtsrats und des 
Programmbeirats. (vgl. Unterabschnitte 6 Aufsichtsrat und 8 Programmbei-
rat) 

(2) Die FH Burgenland schloss mit der Akademie im Jahr 2016 einen Dienst-
leistungsvertrag ab. Dieser nannte die folgenden Servicebereiche: 

− Finanz- und Rechnungswesen, Controlling 
− Personalwesen (ausgenommen Lohnverrechnung) 
− Information Service 
− Beschaffung 
− Information und Kommunikation 

Der jährliche Aufwand der Akademie betrug dafür zwischen rund 22.800 
Euro und rund 25.700 Euro und basierte auf Schätzungen der FH Burgenland 
im Zuge der Jahresbudgetierung. Die Mitarbeiter:innen der FH Burgenland 
führten keine Aufzeichnungen über die tatsächlich benötigten Arbeitszeiten. 
Es erfolgte keine genaue Spezifikation der Leistungen in den einzelnen Ser-
vicebereichen. Die Entgelte waren pauschal mit einer monatlichen bzw. 
quartalsweisen Gesamtsumme angeführt und nicht auf die Servicebereiche 
aufgeteilt. Ein Stundenausmaß bzw. Stundensätze waren nicht angeführt. 
Im Servicebereich „Information und Kommunikation“ erbrachte die FH Bur-
genland im überprüften Zeitraum keine Leistungen.  

4.2 Zu (2) Die Akademie war in den im Dienstleistungsvertrag aufgezählten Ser-
vicebereichen in die FH Burgenland eingegliedert. Der BLRH beurteilte dies 
als zweckmäßig. 

Der BLRH bemängelte jedoch, dass der Dienstleistungsvertrag mit der FH 
Burgenland die Servicebereiche lediglich aufzählte. Die einzelnen Leistungen 
pro Servicebereich bzw. deren Umfang waren nicht definiert. Damit war für 
den BLRH nicht beurteilbar, ob die Leistungsverrechnungen zwischen der FH 
Burgenland und der Akademie kostenwahr dargestellt waren. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, den Dienstleis-
tungsvertrag zu spezifizieren. Es sollten nicht nur die Servicebereiche ange-
führt werden, sondern auch die Leistungen, die erbracht werden. 

 
12  Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H., Firmenbuchnummer 110107y. 
13  Burgenland Energie AG, Firmenbuchnummer 126805d. 
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Der BLRH bemängelte, dass die Leistungsverrechnung der FH Burgenland 
nur auf Stundenschätzungen basierte und dass die Mitarbeiter:innen der FH 
Burgenland keine Leistungsaufzeichnungen zu ihren Tätigkeiten für die Aka-
demie führten. Damit war für den BLRH nicht beurteilbar, ob die Verrech-
nung der Dienstleistungen der FH Burgenland angemessen war. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, in allen Servicebereichen die Leis-
tungsstunden ihrer Mitarbeiter:innen für ihre Tochterunternehmen aufzu-
zeichnen, zu bewerten und die Ist-Werte den Schätzungen gegenüberzu-
stellen. 

4.3 Zur Empfehlung, den Dienstleistungsvertrag zu spezifizieren und nicht nur 
die Servicebereiche anzuführen, sondern auch die Leistungen, verwiesen die 
FH Burgenland und die Akademie darauf, dass durch die Realisierung von 
Shared Services ein sehr effektives und vor allem effizientes Dienstleis-
tungssystem in der FH Burgenland-Gruppe etabliert worden sei, das Kosten 
deutlich reduziere, bürokratischen Aufwand in diesem geschlossenen Sys-
tem minimiere und damit zu einem belegbar sehr wirtschaftlichen Einsatz 
der Mittel führe. Die Dienstleistungsverträge orientierten sich an üblichen, 
von erfahrenen Führungskräften entwickelten Pauschalierungs-Modellen. 
Weiters führten sie an, dass im Hinblick auf die Geschlossenheit des Sys-
tems FH Burgenland („Gemeinnützigkeit“, Ausschüttungsverbot) sowie der 
laufenden Überprüfungsinstanzen durch Wirtschaftsprüfer und interne Kon-
trolle durch die Landesholding Burgenland auch regelmäßig die Plausibilität 
betrachtet, auf ein möglichst realistisches Bild von Kostenwahrheit geachtet 
und diese letztlich über den Jahresabschluss auch bestätigt werde. Die FH 
Burgenland und die Akademie würden davon ausgehen, dass durch die vor-
geschlagene Maßnahme kein wesentlich anderes wirtschaftliches Bild von 
beiden Unternehmen entstehe, jedoch ein beachtlicher bürokratischer Auf-
wand ohne Wirkungseffekte die Folge wäre. Die FH Burgenland und die Aka-
demie würden jedoch unter Berücksichtigung bestehender Modelle prüfen, 
inwieweit der Detaillierungsgrad der Leistungspalette von Serviceleistungen 
vergrößert werden solle und diese gegebenenfalls modifizieren 

Der Empfehlung zur Leistungsaufzeichnung hielten die FH Burgenland und 
die Akademie dagegen, dass es gelungen sei, unter Mitwirkung eines exter-
nen Steuerberaters ein klug aufgestelltes und umfassendes Shared-Service-
Modell umzusetzen, mit dem ein wirtschaftliches, sparsames und zweckmä-
ßiges System für Serviceleistungen in der Unternehmensgruppe erfolgreich 
etabliert worden sei. Die konkreten Verrechnungen zwischen den Beteili-
gungen der FH Burgenland basierten auf fundierten Einschätzungen von er-
fahrenen, langjährigen Führungskräften und seien – nach den jeweiligen 
tatsächlichen Gegebenheiten – zwischen der FH Burgenland und seinen Be-
teiligungen besprochen bzw. gegebenenfalls adaptiert worden. Eine vom 
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BLRH vorgeschlagene detaillierte, „quasi minutenexakte“ Aufzeichnung aller 
Dienstleistungen in der gegebenen Vielzahl an Serviceleistungen und auch 
an Service-Einheiten zwischen den Unternehmen und der FH Burgenland, 
noch dazu in einem absolut geschlossenen, letztlich gemeinnützigen Sys-
tem, sehe die FH Burgenland als enorme Aufblähung bürokratischer Erfor-
dernisse, die mit beachtlichen Zusatzkosten verbunden sei und als absolut 
überschießend gesehen werde, ohne damit nennenswerte Vorteile realisie-
ren oder Wirkungseffekte erzielen zu können. Ein geschlossenes System 
würde sich lediglich in sich mit sich selbst beschäftigen. Die FH Burgenland 
verwies zudem darauf, dass sich auch die Beteiligungen der FH Burgenland 
freiwillig der jährlichen genauen Überprüfung durch einen externen, unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer unterziehen würden und dieser bisher für jedes 
Jahr des Prüfungszeitraums eine den realen Bedingungen entsprechende 
wirtschaftliche Situation des Unternehmens bestätigt habe. Damit sei aus 
der Sicht der FH Burgenland ein höchst sorgsamer und sparsamer Umgang 
mit öffentlichen Geldern sichergestellt. 

4.4 Der BLRH bekräftigte, dass aus seiner Sicht im Dienstleistungsvertrag nicht 
nur die Servicebereiche aufzuzählen, sondern auch die einzelnen Leistungen 
je Servicebereich zu definieren wären. Im Dienstleistungsvertrag war dar-
über hinaus auch angeführt, dass „allfällige sonstige Dienstleistungen“, die 
über die angeführten Dienstleistungen hinausgingen, mit einem pauschalen 
Satz von 30 Euro pro Stunde abgerechnet wurden. Der BLRH konnte nicht 
nachvollziehen, wie solche „allfälligen sonstigen Dienstleistungen“ bestimmt 
werden konnten, wenn keine genaue Leistungsbeschreibung erfolgte. 

Zur Leistungsaufzeichnung entgegnete der BLRH, dass aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht der Wert der erbrachten Dienstleistungen im Konzern über 
angemessene Verrechnungspreise abzubilden war. Nur so konnte dem Prin-
zip der Kostenwahrheit ausreichend entsprochen werden. Ohne Dokumen-
tation der Leistungen war eine solche nicht zu erreichen. Dies hatte letztlich 
auch Auswirkungen auf den Preis der Seminare.  

Aus der Sicht des BLRH war es zudem nicht transparent, dass die FH Bur-
genland und die Akademie die Verrechnungen von Leistungen lediglich auf 
Schätzungen aufbauten, die sie keinen Ist-Werten gegenüberstellten. Ge-
rade bei jenen Unternehmen, die im Rahmen eines Shared-Service-Modells 
laufend Dienstleistungen für andere Unternehmen in einem Unternehmens-
verbund erbrachten, wäre es aus Sicht des BLRH notwendig, die Ist-Leis-
tungen ausreichend zu dokumentieren.  
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Der BLRH verlangte hierbei keineswegs eine „quasi minutenexakte“ Auf-
zeichnung der einzelnen Detailleistungen. Vielmehr würde eine Stundenauf-
zeichnung der Mitarbeiter:innen je Unternehmen eine gute Ausgangsbasis 
für einen Soll-Ist-Vergleich bilden.  

Daher konnte der BLRH nicht zustimmen, dass die Akademie und die FH 
Burgenland eine transparente Erfassung und Darstellung der von der FH 
Burgenland erbrachten Leistungen für ihre Beteiligungen mit einer unnöti-
gen „Sich-Selbst-Beschäftigung“ eines „geschlossenen Systems“ bezeichne-
ten.  
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ORGANE 

5 Generalversammlung 
5.1 In der Generalversammlung war die Gesellschafterin FH Burgenland durch 

ihren Geschäftsführer vertreten. Neben diesem nahm die Geschäftsführerin 
der Akademie an den Sitzungen teil. 

Die ordentliche Generalversammlung fand im Jänner des jeweiligen Ge-
schäftsjahres statt. Daneben gab es zumindest einmal im Geschäftsjahr eine 
außerordentliche Generalversammlung. Die Generalversammlung erteilte 
der Geschäftsführerin und den Aufsichtsratsmitgliedern in den überprüften 
Geschäftsjahren die Entlastung und genehmigte das Budget. Die Gesell-
schafterin fasste weiters regelmäßig Umlaufbeschlüsse. Die Gesellschafterin 
erteilte der Akademie Weisungen, beispielsweise zur Umsetzung des Min-
destlohns oder der Anwendung der Konzernrichtlinien.  

 

6 Aufsichtsrat 

6.1 (1) Der Aufsichtsrat hatte insbesondere die Aufgabe, die Geschäftsführerin 
zu überwachen, zu kontrollieren sowie zu beraten. Der Gesellschaftsvertrag 
der Akademie sah drei bis sieben Aufsichtsratsmitglieder vor, welche die 
Gesellschafterin FH Burgenland wählte. Die Kooperationsvereinbarungen 
der Akademie räumten den Kooperationspartner:innen ein Vorschlagsrecht 
ein.14 Der Aufsichtsrat umfasste im überprüften Zeitraum sieben Mitglieder. 
Diese übten ihr Amt unentgeltlich aus. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats stammten zum Stichtag 30.09.2022 aus 
nachfolgenden Organisationen:  

 

Tabelle 1: Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH  

 

 
14  Land Burgenland, Gemeindevertreterverbände, KRAGES, Burgenland Energie, FH Burgenland. 

30.09.2022

[Anzahl]

KRAGES 1

Landesverwaltung (Vorsitzender) 1

Burgenland Energie 1

FH Burgenland 1

Gemeinde 2

Landesholding 1

Gesamt 7
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(2) Die Gesellschafterin FH Burgenland fasste die Beschlüsse zur Abbe-
rufung und Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder mittels Umlaufbe-
schluss. Die Umlaufbeschlüsse beinhalteten teilweise kein Beschlussdatum. 

Im überprüften Zeitraum schied ein Mitglied aus und die Gesellschafterin 
wählte einen Ersatz.  

(3) Für Aufsichtsratsmitglieder gab es im Gegensatz zur Geschäftsführung 
keine gesetzlichen Regelungen für den Bestellungsprozess. Damit muss-
ten Aufsichtsratsmandate nicht ausgeschrieben werden. 

Gemäß Akademie richtete sich die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder nach 
den gesetzlichen Vorgaben und der persönlichen Eignung. Zudem sah die 
Akademie einen Vorteil darin, wenn Aufsichtsratsmitglieder ein fundiertes 
Verständnis für die Bildungsanforderungen der Zielgruppen sowie der Struk-
tur des Konzerns Land Burgenland mitbringen würden.  

Das GmbHG enthielt Bestellungsverbote für Aufsichtsratsmitglieder. Sie 
durften beispielsweise grundsätzlich nicht mehr als insgesamt zehn Auf-
sichtsratsmandate in Kapitalgesellschaften innehaben.15  

Vor der Wahl zum Aufsichtsratsmitglied sah das GmbHG vor, dass die vor-
geschlagenen Personen der Gesellschafterin ihre fachliche Qualifikation und 
ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen darlegten. Weiters hatten 
sie alle Umstände offenzulegen, welche die Besorgnis einer Befangenheit 
begründen konnten.16 

Die Aufsichtsratsmitglieder der Akademie hatten das Musterformular „Erklä-
rung gemäß § 30 b GmbHG“ auszufüllen und zu unterzeichnen. Das Muster-
formular hatte den Umfang einer DIN-A4 Seite und verlangte eine Auflistung 
von Ausbildung, fachliche Qualifikation, bisherige Funktionen sowie eine Er-
klärung der Unbefangenheit. Die Aufsichtsratsmitglieder der Akademie füll-
ten das Musterformular mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad aus. Den 
Musterformularen lagen keine Lebensläufe oder eine Auflistung weiterer Or-
ganfunktionen zur Überprüfung von Bestellungsverboten bei.  

Die Aufsichtsratsmitglieder befüllten das Musterformular nach ihrer Bestel-
lung. Der Umlaufbeschluss zur Bestellung beinhaltete keine Aussagen zu 
Qualifikation oder Unvereinbarkeit. Bei zwei von sieben Mitgliedern holte die 
Akademie das Musterformular im Rahmen der Prüfung durch den BLRH ein.  

  

 
15  Vgl. § 30a GmbHG. Weitere Bestellungsverbote betrafen Überkreuzverflechtungen sowie eine Leitungsfunk-

tion in einem Tochterunternehmen. 
16  Vgl. § 30b Abs. 1a GmbHG. 
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(4) Das GmbHG bestimmte, dass ein Aufsichtsratsmitglied für maximal fünf 
Jahre gewählt werden konnte.17 Die gesetzliche Frist war zwingend. Eine 
Bestellung darüber hinaus war nicht möglich. Nach Ablauf der Frist lief das 
Mandat daher aus.18 

Eine Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern war zulässig. Vor der Wie-
derwahl war sicherzustellen, dass die Vorschriften hinsichtlich Qualifikation, 
Funktionen und Befangenheit sowie Bestellungsverbote eingehalten wurden.  

Sechs aktive Aufsichtsratsmitglieder übten ihre Funktion zum Stichtag 
30.09.2022 länger als fünf Jahre aus. Die Gesellschafterin FH Burgenland 
bestellte diese Mitglieder nach Ablauf der gesetzlichen Frist nicht wieder. 
Deren Mandate waren damit ausgelaufen, obwohl sie ihre Tätigkeit weiter 
ausübten.  

(5) Zur Ausübung ihrer gesetzlichen Pflichten war eine Teilnahme an den 
Sitzungen Voraussetzung. Für Aufsichtsratsmitglieder galten dieselben 
Sorgfaltspflichten wie für die Geschäftsführerin. Bei Verletzung dieser Pflich-
ten hafteten sie unter Umständen gegenüber der Gesellschaft.  

Im überprüften Zeitraum lag die Teilnahmequote der Aufsichtsratsmitglie-
der an den Sitzungen zwischen 67 und 100 Prozent. Im Geschäftsjahr 
2021/22 nahm ein Mitglied lediglich an einer von vier Sitzungen teil. 

(6) Das Aufsichtsratsmandat war persönlich auszuüben. Nur wenn der Ge-
sellschaftsvertrag dies vorsah, erlaubte das GmbHG eine Vertretung durch 
ein anderes Aufsichtsratsmitglied.19 Die Betrauung mit der Vertretung hatte 
schriftlich zu erfolgen. 

Der Gesellschaftsvertrag aus 2013 der Akademie sah keine solche Vertre-
tungsmöglichkeit vor.20 Die Aufsichtsratsmitglieder ließen sich im überprüf-
ten Zeitraum regelmäßig vertreten und gaben ihr Stimmrecht weiter. Der 
2023 neu gefasste Gesellschaftsvertrag räumte eine Vertretungsmöglichkeit 
ein.  

6.2 Zu (2) Die Umlaufbeschlüsse zur Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder ent-
hielten teilweise kein Beschlussdatum.  

Der BLRH empfahl der FH Burgenland als Gesellschafterin, die Umlaufbe-
schlüsse zur Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern zu datieren. 

Zu (3) Das GmbHG enthielt Bestellungsverbote für Aufsichtsratsmitglieder, 
wie beispielsweise die Höchstanzahl an Aufsichtsratsmandaten. Der BLRH 

 
17  Vgl. § 30b Abs. 2 GmbHG. Die Funktionsperiode eines Mitglieds dauerte bis zum Gesellschafterbeschluss-

über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl. Das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichts-
ratsmitglied gewählt wurde, wurde nicht mitgerechnet. 

18  Vgl. § 30b Abs. 4 GmbHG. 
19  Vgl. § 30j Abs. 6 GmbHG. 
20  Für den überprüften Zeitraum war der Gesellschaftsvertrag 2013 relevant. 
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kritisierte, dass die FH Burgenland vor Bestellung eines Aufsichtsratsmit-
glieds keine Informationen zu bestehenden Organfunktionen einholte. 

Gemäß GmbHG hatten Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Wahl ihre fachliche 
Qualifikation, Funktionen sowie eine mögliche Befangenheit darzulegen. Die 
Aufsichtsratsmitglieder der Akademie befüllten dazu ein Musterformular. 

Der BLRH kritisierte, dass die Aufsichtsratsmitglieder die Musterformulare 
erst nach ihrer Bestellung befüllten. Die Musterformulare hätten die Auf-
sichtsratsmitglieder vor ihrer Bestellung übermitteln müssen.  

Insbesondere kritisierte er, dass die FH Burgenland zwei Musterformulare 
von Aufsichtsratsmitgliedern erst im Rahmen der Prüfung des BLRH ein-
holte.  

Der BLRH empfahl der FH Burgenland als Gesellschafterin, vor Bestellung 
eines Aufsichtsratsmitglieds schriftlich Informationen zu bestehenden Or-
ganfunktionen und eventuellen Bestellungsverboten einzuholen. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland als Gesellschafterin, schriftliche Aus-
künfte über Qualifikation, Funktionen und Befangenheit vor der Bestellung 
eines Aufsichtsratsmitglieds einzuholen. 

Zu (4) Der BLRH kritisierte, dass die FH Burgenland die aktiven Aufsichts-
ratsmitglieder nach Ablauf der gesetzlichen Frist nicht wiederbestellte. Ge-
mäß GmbHG war eine Bestellung für maximal fünf Jahre möglich. Sechs der 
aktiven Aufsichtsratsmitglieder übten ihre Funktion zum Stichtag 
30.09.2022 länger als fünf Jahre aus. Deren Mandate waren damit per Ge-
setz ausgelaufen. Vor der Wiederwahl hätte die Akademie sicherzustellen, 
dass die Vorschriften zu Qualifikation, Funktionen und Befangenheit sowie 
zu etwaigen Bestellungsverboten eingehalten wurden. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland als Gesellschafterin, die Beschlüsse 
zur Wiederbestellung der ausgelaufenen Aufsichtsratsmandate zu fassen. 
Die Anforderungen zu Qualifikation, Funktionen und Befangenheit sowie Be-
stellungsverbote wären vor Beschlussfassung erneut zu prüfen.  

Zu (5) Zur Ausübung ihrer gesetzlichen Pflichten war eine Teilnahme an den 
Sitzungen Voraussetzung. Der BLRH kritisierte, dass ein Mitglied im Ge-
schäftsjahr 2021/22 lediglich an einer von vier Sitzungen teilnahm.  

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, darauf hinzuwirken, dass Aufsichts-
ratsmitglieder regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen.  

Zu (6) Eine Vertretung eines Aufsichtsratsmitglieds in einer Sitzung war nur 
möglich, wenn der Gesellschaftsvertrag dies vorsah. Der BLRH kritisierte, 
dass der Gesellschaftsvertrag 2013 der Akademie keine solche Vertretungs-
möglichkeit ermöglichte. Die Aufsichtsratsmitglieder ließen sich im über-
prüften Zeitraum regelmäßig vertreten und gaben ihr Stimmrecht weiter. 
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Erst der 2023 neu gefasste Gesellschaftsvertrag räumte eine Vertretungs-
möglichkeit ein. 

6.3 Zur Empfehlung der Datierung der Umlaufbeschlüsse zur Bestellung von 
Aufsichtsratsmitgliedern dankte die FH Burgenland dem BLRH für den Hin-
weis auf „punktuelle redaktionelle Irrtümer“ und gab an, Datumsangaben 
künftig noch konsequenter anführen zu wollen. 

Zur Empfehlung der schriftlichen Informationseinholung zu bestehenden Or-
ganfunktionen und eventuellen Bestellungsverboten vor Bestellung eines 
Aufsichtsratsmitglieds teilte die FH Burgenland mit, dass die Generalver-
sammlung diese Empfehlung aufgreifen werde. 

Zur Empfehlung, schriftliche Auskünfte über Qualifikation, Funktionen und 
Befangenheit vor der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds einzuholen 
teilte die FH Burgenland mit, dass die Generalversammlung diese Empfeh-
lung aufgreifen werde. 

Zur Empfehlung, die Beschlüsse zur Wiederbestellung der ausgelaufenen 
Aufsichtsratsmandate zu fassen und die Anforderungen zu Qualifikation, 
Funktionen und Befangenheit sowie Bestellungsverbote vor Beschlussfas-
sung erneut zu prüfen, teilte die FH Burgenland mit, dass die Generalver-
sammlung bei einer Wiederbestellung von auslaufenden Aufsichtsratsman-
daten die Anforderungen zur Qualifikation zu Funktionen und Befangenheit 
vor einer Beschlussfassung selbstverständlich erneut prüfen werde. Die Ge-
neralversammlung verwies dabei jedoch auch auf diverse Meldeverpflich-
tungen von Aufsichtsräten und darauf, dass die bestellten Mitglieder entwe-
der durch ihre öffentlichen bzw. Holding-internen Mandate ein hohes Maß 
an Bekanntheit gegenüber der Generalversammlung hätten. Die General-
versammlung werde in der Zukunft jedoch auf „die Dokumentation von Tat-
sachen und Überprüfungen“ noch mehr Wert legen. 

Zur Empfehlung eines Hinwirkens darauf, dass Aufsichtsratsmitglieder re-
gelmäßig an den Sitzungen teilnehmen, teilte die FH Burgenland mit, dass 
der Eigentümervertreter sowie der Aufsichtsratsvorsitzende die Aufsichts-
räte auf die Erfordernisse der Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen nach-
drücklich hinweisen werden. 
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7 Geschäftsführung 
7.1 (1) Die Generalversammlung bestellte die Geschäftsführerin in 2013 für eine 

Funktionsdauer von fünf Jahren. Ihre Wiederbestellung erfolgte im Sep-
tember 2018. 

Die Akademie hatte das Stellenbesetzungsgesetz21 anzuwenden, weil sie der 
Kontrollbefugnis des österreichischen Rechnungshofs unterlag. Dieses re-
gelte die Bestellung von Mitgliedern des Leitungsorgans (Vorstandsmitglie-
der, Geschäftsführung) von öffentlichen Unternehmen. Ebenso kam das 
Burgenländische Stellenbesetzungsgesetz22 (Bgld. Stellenbesetzungsge-
setz) zur Anwendung. 

Die FH Burgenland schrieb die Position der Geschäftsführung fristgerecht im 
März 2018 aus. Die Ausschreibung erfolgte in der Wiener Zeitung und einer 
weiteren österreichweiten Tageszeitung.23 

In der Folge bewarben sich vier Personen. Die Personalabteilung bzw. der 
Geschäftsführer der FH Burgenland prüften die eingelangten Bewerbungen 
auf Erfüllung der Formalkriterien.24 Sie beauftragten kein Personalbera-
tungsunternehmen. Sie luden zwei Bewerber:innen zu Bewerbungsgesprä-
chen ein. 

Die Bewerbungsgespräche fanden intern mit einem „Assessment-Team“ 
statt. Das „Assessment-Team“ bestand aus sechs Mitgliedern. Drei Mitglie-
der waren Aufsichtsräte der Akademie, ein Mitglied war der Geschäftsführer 
der FH Burgenland. Das Ergebnis war die Empfehlung, die bisherige Ge-
schäftsführerin erneut zu bestellen.  

(2) Mittels Umlaufbeschluss vom September 2018 bestellte die Gesellschaf-
terin FH Burgenland die bisherige Geschäftsführerin für weitere fünf Jahre 
ab 01.10.2018 wieder. Der Geschäftsführer der FH Burgenland schloss als 
Vertreter der Gesellschafterin mit der Geschäftsführerin einen Geschäfts-
führungsvertrag. Dieser enthielt kein Unterschriftsdatum.  

Gemäß Bgld. Stellenbesetzungsgesetz25 hatte die Landesregierung Ver-
tragsschablonen zu beschließen, die bei Abschluss von Verträgen mit Lei-
tungsorganen anzuwenden waren. Der Geschäftsführungsvertrag entsprach 
den Bestimmungen der Bgld. Vertragsschablonenverordnung vom Mai 
199926 (Bgld. VertragsschablonenVO). 

 
21  Vgl. BGBl. I Nr. 26/1998 idgF. 
22  Vgl. LGBl. Nr. 1/1999 idgF.  
23  Vgl. § 2 Stellenbesetzungsgesetz. 
24  Zum Beispiel Erfahrung im Bildungsbereich. 
25  Vgl. § 2 Abs. 1 Bgld. Stellenbesetzungsgesetz. 
26  Vgl. LGBl. Nr. 6/2020 idgF. 
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Das Entgelt der Geschäftsführerin unterlag keiner Wertanpassung im über-
prüften Zeitraum. Die Geschäftsführerin erhielt keinen Sachbezug wie bei-
spielsweise einen Dienstwagen.  

(3) Prämien durften nur leistungs- bzw. erfolgsorientiert festgelegt wer-
den. Als Erfolgsprämie konnte maximal 20 Prozent des Fixbezuges verein-
bart werden. Die genaue Höhe der Prämie sowie die Kriterien waren zwi-
schen der Geschäftsführerin und der Gesellschafterin FH Burgenland jährlich 
im Vorhinein für das kommende Geschäftsjahr schriftlich in einer Zielver-
einbarung festzulegen. Die Geschäftsführerin der Akademie hatte der Ge-
sellschafterin gemeinsam mit dem Jahresabschluss eine schriftliche Darstel-
lung der Zielerreichung vorzulegen.  

Weisungen und Geschäftsentscheidungen der Generalversammlung oder 
Gesetzesänderungen, die zu einem Abweichen von der Zielvereinbarung 
führten, und eine Zielerreichung verhinderten, waren hierbei zu berücksich-
tigen.27 

Die Zielvereinbarungen im überprüften Zeitraum enthielten jeweils vier 
Ziele mit einer Vorgabe zur Zielmessung. Der Maximalbetrag war mit 20 
Prozent des Fixbezuges festgelegt. 

Die Zielvereinbarungen 2019/20 und 2020/21 gewichteten die jeweiligen 
vier Ziele mit je 25 Prozent. Die Zielvereinbarung 2021/22 gewichtete zwei 
Ziele mit jeweils 25 Prozent und zwei Ziele mit jeweils 12,5 Prozent. Somit 
umfasste die Zielvereinbarung 75 Prozent des Maximalbetrags der Prämie. 
Als mögliche Gesamtprämie führte die Vereinbarung jedoch zweimal den 
Maximalbetrag von 100 Prozent an.  

Bei Auszahlung der Prämie wiederholte die Zielerreichungsvereinbarung die 
in der Zielvereinbarung ausgewiesenen Prozentangaben, welche in Summe 
75 Prozent ergaben. Die Auszahlung der Prämie erfolgte zu 100 Prozent. 
Dies waren 20 Prozent des Fixbezugs. 

Die Akademie verwies hierbei auf einen redaktionellen Fehler. Durch die 
Nutzung einer Vorlage sei bei zwei Zielen irrtümlich der Wert 12,5 Prozent 
anstatt 25 Prozent eingesetzt worden. Grundlage der Vereinbarung sei eine 
Zielgewichtung mit jeweils 25 Prozent gewesen. Die Auszahlung von 100 
Prozent sei korrekt. 

(4) Die Landesholding gab im März 2018 einen Rahmen für die Prämien-
vereinbarungen mit der Geschäftsführung vor. Dieser Rahmen sah fol-
gende Aufteilung vor: 

 

 
27  Gemäß Geschäftsführungsvertrag. 
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− 25 Prozent Budgetziele 
− 25 Prozent Effizienzmaßnahmen 
− 50 Prozent fach- bzw. unternehmensspezifische Ziele 

Die Geschäftsführerin der Akademie erfüllte im überprüften Zeitraum die 
mit der Gesellschafterin vereinbarten Ziele zu 100 Prozent. Die Zielerrei-
chung belegte die Geschäftsführerin der Gesellschafterin mit entsprechen-
den Dokumenten. 

Die Ziele umfassten beispielsweise: 

− das Erreichen eines positiven „Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit“ bzw. des Budgets 

− die Entwicklung von (Online-)Seminaren bzw. Lehrgängen28 
− Zertifizierungen bzw. Evaluierungen 

Das Erreichen des Budgets war jedes Jahr mit 25 Prozent gewichtet. Die 
Zielmessung war die Vorlage des Jahresabschlusses. Rund die Hälfte der 
vereinbarten Ziele betraf die Entwicklung von (Online-)Seminaren bzw. 
Lehrgängen. Zum Nachweis legte die Geschäftsführerin der Gesellschafterin 
Konzepte und Angebote der Lehrgänge vor. Einen Nachweis darüber, ob die 
(Online-)Seminare bzw. Lehrgänge auch stattfanden, hatte die Geschäfts-
führerin nicht zu erbringen.  

7.2 Zu (1) und (2) Der BLRH stellte fest, dass die Ausschreibung für die Ge-
schäftsführung fristgerecht im März 2018 erfolgte und dass der Geschäfts-
führungsvertrag der Bgld. Vertragsschablonenverordnung entsprach.  

Der BLRH bemängelte, dass der Geschäftsführungsvertrag kein Unter-
schriftsdatum enthielt. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, die Geschäftsfüh-
rungsverträge mit einem Unterschriftsdatum zu versehen. 

Zu (3) Die Gesellschafterin FH Burgenland und die Geschäftsführerin schlos-
sen eine Zielvereinbarung für das Geschäftsjahr 2021/22 und dokumentier-
ten die Zielerreichung. Sowohl die Zielvereinbarung als auch die Dokumen-
tation der Zielerreichung enthielten eine Zielgewichtung für die Erreichung 
von 75 Prozent der höchstmöglichen Prämie. Zur Auszahlung gelangten 100 
Prozent der höchstmöglichen Prämie. Die Akademie verwies auf einen re-
daktionellen Fehler in den Dokumenten. Grundlage der Vereinbarung sei 
eine Zielgewichtung der vier Ziele mit jeweils 25 Prozent gewesen. 

Die Bgld. Vertragsschablonenverordnung gab vor, dass die Kriterien von 
Prämien durch den Geschäftsführer der FH Burgenland festzulegen und zu  

 
28  Ein Ziel in der Vereinbarung 2020/21 war die Entwicklung von 15 maßgeschneiderten Seminaren (online oder 

Präsenz). 
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begründen waren. Der BLRH kritisierte die FH Burgenland, dass sie bei der 
Messung der Zielerreichung den redaktionellen Fehler nicht korrigierte. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, Zielvereinbarun-
gen eindeutig zu formulieren.  

Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, die Zielvereinba-
rung und Dokumentation zur Zielerreichung 2021/22 neu zu dokumentieren 
und zu beschließen. 

Zu (4) Die Kriterien von variablen Erfolgsprämien waren vom Geschäftsfüh-
rer der FH Burgenland festzulegen und zu begründen. Die vereinbarten Ziele 
umfassten beispielsweise die Entwicklung von (Online-)Seminaren bzw. 
Lehrgängen. Der BLRH kritisierte, dass die Zielmessung auf Vorlage von 
Konzepten und Angeboten basierte und nicht auf der Durchführung von Se-
minaren. Zielvereinbarungen für Prämien mussten gemäß Bgld. Vertrags-
schablonenverordnung leistungs- und erfolgsorientiert festgelegt sein. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, für Erfolgsprämien 
ausschließlich ambitionierte Ziele zu vereinbaren, die über den regulären 
bzw. vertraglich festgelegten Tätigkeitsbereich hinausgehen. Eine Prämie 
sollte besondere Leistungen anerkennen. Die Begründung für die Wahl der 
Kriterien sollten die FH Burgenland und die Akademie nachvollziehbar do-
kumentieren. 

7.3 Zur Empfehlung, die Geschäftsführungsverträge mit einem Unterschriftsda-
tum zu versehen, gab die Akademie an, dass das Datum handschriftlich er-
gänzt worden sei. 

Zur Empfehlung, die Zielvereinbarungen eindeutig zu formulieren, dankten 
die Akademie und die FH Burgenland bzw. die Generalversammlung dem 
BLRH für den Hinweis auf einen „eindeutig auch als solchen ersichtlichen 
redaktionellen Irrtum“ und unterstrichen, dass alle Zielvereinbarungen und 
Dokumentationen zu den Zielvereinbarungen „inhaltlich-substanziell voll-
ständig dokumentiert“ und auch völlig korrekt abgerechnet worden seien. 
Das „redaktionelle Versehen“ würde ausgeglichen werden. 

Zur Empfehlung, die Zielvereinbarung und Dokumentation zur Zielerrei-
chung 2021/22 neu zu dokumentieren und zu beschließen, führte die Aka-
demie aus, dass die Generalversammlung und die Geschäftsführung diese 
Empfehlung aufgreifen werden. 

Zur Empfehlung, für Erfolgsprämien ausschließlich ambitionierte Ziele zu 
vereinbaren, die über den regulären bzw. vertraglich festgelegten Tätig-
keitsbereich hinausgehen, teilten die Akademie und die FH Burgenland bzw. 
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die Generalversammlung mit, dass sie diese Empfehlung nicht nachvollzie-
hen könnten und sie daher auch nicht teilten. Zielvereinbarungen mit der 
Geschäftsführung der Akademie würden sich an den im Konzern entwickel-
ten Parametern orientieren. Die konkreten Ziele hätten selbstverständlich 
besondere Leistungen angesprochen und seien in jeder Hinsicht nachvoll-
ziehbar und umfassend dokumentiert. Weiters seien über die dokumentier-
ten Zielvereinbarungen hinaus ausgesprochen außergewöhnliche Leistun-
gen, insbesondere in der Zeit der Covid-19-Pandemie zur Aufrechterhaltung 
und Fortführung der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durch die Akade-
mie und ihr Team gesetzt worden. Es sei bedauerlich, dass der BLRH in 
seinem gesamten Prüfbericht diese außerordentlichen Anstrengungen und 
Erfolge nicht erwähne und diese Leistungen nicht wertschätze. Die General-
versammlung habe – durch die Prüfungsbemerkung des BLRH motiviert – 
nochmals alle vereinbarten Ziele des Prüfungszeitraumes im Detail und ins-
besondere auch in Bezug auf die Fragestellung, ob es sich um ambitionierte 
Ziele handelte, untersucht. Im Ergebnis werde die Überzeugung bekräftigt, 
dass die Zielvereinbarungen den Vorgaben entsprochen hätten und durch-
wegs als ambitioniert gesehen werden können. 

7.4 Zu den von der Akademie angeführten „ambitionierten Zielen“ entgegnete 
der BLRH, dass er diese Sichtweise nicht teilte. Die Entwicklung von Semi-
naren und Lehrgängen wie beispielsweise die „Schaffung eines Konzepts für 
Lernreisen von Führungskräften der burgenländischen Landesunternehmen“ 
oder ein „Konzept für ein E-Learning-Angebot zum Thema VRV 2015 für alle 
burgenländischen Bürgermeister und Gemeinderäte“ stellten keine ambitio-
nierten Ziele für die Geschäftsführung einer Weiterbildungseinrichtung dar. 
Ebenso waren aus Sicht des BLRH die „Vorlage von Konzepten bzw. Anboten 
für die Entwicklung von 15 maßgeschneiderten Seminaren für die Ziel-
gruppe“ oder die „Vorlage von Konzepten bzw. Angeboten für die Entwick-
lung und organisatorische Abwicklung von maßgeschneiderten E-Learning-
Seminaren für Landesholding und KRAGES“ keine solchen. Diese Ziele wa-
ren aus der Sicht des BLRH Kernaufgaben der Geschäftsführung einer Wei-
terbildungseinrichtung. Der BLRH kritisierte insbesondere, dass die Zielmes-
sung auf Vorlage von Konzepten und Angeboten basierte und nicht auf der 
Durchführung von Seminaren und Lehrgängen. 
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8 Programmbeirat 
8.1 (1) Der Gesellschaftsvertrag sah die Einrichtung eines Programmbei-

rats als Organ der Gesellschaft vor. Dieser bestand im überprüften Zeitraum 
aus neun bis zwölf Mitgliedern, welche die Gesellschafterin FH Burgenland 
wählte. Die Kooperationsvereinbarungen der Akademie räumten den Koope-
rationspartner:innen29 ein Vorschlagsrecht ein.  

Zum Stichtag 30.09.2022 gehörten dem Programmbeirat Mitglieder aus 
nachfolgenden Organisationen an:  

 

Tabelle 2: Zusammensetzung des Programmbeirats 

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH  

 

Die Mitglieder waren u.a. im Personalbereich tätig bzw. waren Führungs-
kräfte innerhalb ihrer Organisation. Dem Programmbeirat gehörten auch Ar-
beitnehmervertreter:innen der Landesverwaltung an.  

Die Bestimmungen des GmbHG für Aufsichtsratsmitglieder waren für den 
Programmbeirat nicht anwendbar. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, dass 
die Programmbeiratsmitglieder jene Sachkenntnisse und Erfahrung besitzen 
mussten, die dem Umfang und der Bedeutung des Amts entsprachen. Die 
Akademie forderte von den Mitgliedern keine Nachweise über Ausbildung, 
fachliche oder berufliche Qualifikation, bisherige Funktionen oder eine Er-
klärung der Unbefangenheit ein.  

(2) Gemäß Gesellschaftsvertrag wählte die FH Burgenland die Mitglieder des 
Programmbeirats, falls der Beschluss nichts anderes enthielt, für einen Zeit-
raum von vier Jahren. Die Gesellschafterin fasste Umlaufbeschlüsse zur 
Bestellung neuer Mitglieder. Die Beschlüsse enthielten keine Aussage zur 
Dauer der Bestellung. 

 

 

 
29  Land Burgenland, Gemeindevertreterverbände, KRAGES, Burgenland Energie, FH Burgenland. 

30.09.2022

[Anzahl]

KRAGES 1

Burgenland Energie (Vorsitzende) 1

Landesverwaltung 4

FH Burgenland 1

Gemeinde 4

Landesholding 1

Gesamt 12
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Bei zumindest vier aktiven Mitgliedern des Programmbeirats fasste die FH 
Burgenland keinen Beschluss zur Wahl. Die FH Burgenland holte die Be-
schlussfassung im Rahmen der Prüfung des BLRH nach.  

Bei zumindest vier aktiven Mitgliedern des Programmbeirats war die höchst-
zulässige Mandatsdauer von vier Jahren überschritten, wobei die Gesell-
schafterin FH Burgenland keine Beschlüsse zur neuerlichen Wiederbestel-
lung fasste.  

(3) Der Programmbeirat hatte sich eine Geschäftsordnung zu geben. 
Diese bedurfte der Genehmigung durch die Generalversammlung. 

Bei der Gründung der Akademie im Jahr 2013 legten der Gesellschaftsver-
trag und die Geschäftsordnung die Mitgliederzahl auf neun fest. Im März 
2019 genehmigte die Gesellschafterin eine Geschäftsordnung mit einer Mit-
gliederzahl von elf. Im Februar 2020 genehmigte die Gesellschafterin eine 
Geschäftsordnung mit einer Mitgliederzahl von zwölf.  

Die Generalversammlung beschloss im April 2023 eine Neufassung des Ge-
sellschaftsvertrags, welcher die Mitgliederzahl auf neun festlegte. Dem Pro-
grammbeirat gehörten im März 2023 zwölf Mitglieder an.  

(4) Der Programmbeirat hatte die Aufgabe, „durch Beratung die Gesell-
schafter und die Organe der Gesellschaft bei der Gesamtplanung, Aufgaben-
stellung und Zielsetzung des Unternehmens und bei den für die Entwicklung 
wesentlichen Entscheidungen zu unterstützen“. Dies betraf insbesondere die 
Aus- und Weiterbildungsprogramme der Akademie. Die Tätigkeit der Pro-
grammbeiratsmitglieder erfolgte ehrenamtlich. 

Der Programmbeirat der Akademie stimmte regelmäßig über die 
Ausgestaltung des Programmes für die nächste Programmperiode schriftlich 
oder im Rahmen der Sitzung ab.  

(5) Weder der Gesellschaftsvertrag noch die Geschäftsordnung des Pro-
grammbeirats oder der Geschäftsführung regelten die Berichtspflichten 
der Geschäftsführerin an den Programmbeirat.  

Gemäß Gesellschaftsvertrag hatte die Geschäftsführerin an den Programm-
beiratssitzungen teilzunehmen bzw. für eine entsprechende Vertretung zu 
sorgen. Die Vorsitzende des Programmbeirats bereitete, unterstützt durch 
die Geschäftsführerin, die Sitzungen vor.  

Die Geschäftsführerin berichtete anhand von Unterlagen ausführlich über 
Umsatzentwicklung, durchgeführte Seminare, Teilnehmer:innen, Geschäfts-
felder und zukünftige Ausgestaltung der Programme. 
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Die Geschäftsführerin gab zu den Berichtspflichten bekannt, dass es zielfüh-
rend sei, den Programmbeiräten neben Informationen zum Programm der 
Akademie einen Überblick zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft 
zu geben. 

8.2 Zu (2) Der Gesellschaftsvertrag sah die Einrichtung eines Programmbeirats 
vor, welche die Gesellschafterin FH Burgenland wählte. Der BLRH kritisierte, 
dass bei zumindest vier Mitgliedern des Programmbeirats die FH Burgenland 
keinen Beschluss zur Bestellung fasste. Die FH Burgenland holte die Be-
schlussfassung im Rahmen der Prüfung des BLRH nach.  

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, sämtliche Mitglieder des Programm-
beirats vor ihrer Funktionsübernahme zu bestellen. 

Gemäß Gesellschaftsvertrag waren die Mitglieder des Programmbeirats, falls 
der Beschluss nichts anderes enthielt, für einen Zeitraum von vier Jahren 
gewählt. Die Umlaufbeschlüsse zur Bestellung enthielten keine Aussage zur 
Dauer der Bestellung. Der BLRH kritisierte, dass bei zumindest vier aktiven 
Programmbeiratsmitgliedern die Höchstdauer von vier Jahren überschritten 
war und die FH Burgenland keine Beschlüsse zur Wiederwahl fasste. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, die erforderlichen Beschlüsse zur 
Wiederwahl von Programmbeiratsmitgliedern zu fassen. 

Zu (3) Der Gesellschaftsvertrag und die Geschäftsordnung des Programm-
beirats legten 2013 die Mitgliederzahl auf neun fest. Im März 2019 geneh-
migte die Gesellschafterin eine Geschäftsordnung mit einer Mitgliederzahl 
von elf. Im Februar 2020 genehmigte die Gesellschafterin eine Geschäfts-
ordnung mit einer Mitgliederzahl von zwölf. Der BLRH kritisierte, dass dies 
sowohl dem Gesellschaftsvertrag 2013 als auch jenem aus 2023 wider-
sprach. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, die Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags der Akademie hinsichtlich der Anzahl der Programmbeiratsmitglie-
der einzuhalten oder den Gesellschaftsvertrag auf die gewünschte Anzahl 
der Programmbeiratsmitglieder zu ändern. 

Zu (5) Weder der Gesellschaftsvertrag noch die Geschäftsordnung des Pro-
grammbeirats regelten die Berichtspflichten der Geschäftsführerin an den 
Programmbeirat. Die Geschäftsführerin berichtete dem Programmbeirat 
ausführlich über Umsatzentwicklung, durchgeführte Seminare, Teilneh-
mer:innen, Geschäftsfelder und zukünftige Ausgestaltung des Programms. 

Der BLRH empfahl der Akademie und der FH Burgenland, die Berichtspflich-
ten der Geschäftsführerin an den Programmbeirat zu definieren sowie in die 
Geschäftsordnungen des Programmbeirats und der Geschäftsführung auf-
zunehmen. 
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8.3 Zur Empfehlung, sämtliche Mitglieder des Programmbeirats vor ihrer Funk-
tionsübernahme zu bestellen, dankte die FH Burgenland bzw. die General-
versammlung dem BLRH „für den Hinweis auf die formalen Umstände“. Sie 
werde Bestellungen auch formal bestätigen und in Zukunft die Mitglieder 
des Programmbeirats vor ihrer Funktionsübernahme durch einen formalen 
Beschluss bestellen. 

Zur Empfehlung, die erforderlichen Beschlüsse zur Wiederwahl von Pro-
grammbeiratsmitgliedern zu fassen, gab die FH Burgenland an, dass die Ge-
neralversammlung die erforderlichen Beschlüsse zur Wiederwahl der ehren-
amtlich tätigen Programmbeiratsmitglieder fassen werde. 

Zur Empfehlung, die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Akade-
mie hinsichtlich der Anzahl der Programmbeiratsmitglieder einzuhalten oder 
den Gesellschaftsvertrag auf die gewünschte Anzahl der Programmbeirats-
mitglieder zu ändern, dankte die FH Burgenland bzw. die Generalversamm-
lung für den Hinweis auf diesen „redaktionellen Irrtum“. Sie würden dieses 
Versehen alsbald beheben. 

Zur Empfehlung, die Berichtspflichten der Geschäftsführerin an den Pro-
grammbeirat zu definieren sowie in die Geschäftsordnungen des Programm-
beirats und der Geschäftsführung aufzunehmen, teilten die Akademie und 
die FH Burgenland bzw. die Generalversammlung mit, dass sie diese Anre-
gung des BLRH nicht nachvollziehen könnten, zumal sich die Informations- 
und Berichtserfordernisse in erster Linie aus der Geschäftsführungsrolle 
ergäben. Die Akademie sehe es aus ihrer jahrelangen Erfahrung und ihrem 
Bemühen heraus, mit den wesentlichen Stakeholdern bestmöglich zu ko-
operieren, als eindeutig vorteilhaft an, den Mitgliedern des Programmbeirats 
einen transparenten, umfassenden Blick auf die jeweils aktuelle Situation, 
ambitionierte Ziele und künftige Planungen der Akademie zu geben. Es gelte 
als belegtes Erfahrungswissen, dass auf Basis eines breiteren Informations-
standes und -bildes qualitativ bessere Empfehlungen des Programmbeirates 
erwüchsen. 

8.4 Der BLRH entgegnete, dass ein Programmbeirat gesetzlich nicht vorgesehen 
war. Mit einer Festlegung der Berichtspflichten wären klare Regelungen ge-
geben, welche Art von Informationen in welchem Detaillierungsgrad die Ge-
schäftsführung zu berichten hätte. Eine Geschäftsordnung sollte die Rollen, 
Pflichten und Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung festlegen. 

Der BLRH kritisierte nicht den Umfang der von der Geschäftsführerin abge-
gebenen Berichterstattung. Für die Beratungsfunktion des Programmbeirats 
war ein Bericht der Geschäftsführung erforderlich. Das Ausmaß der Bericht-
erstattung sollte jedoch in den Geschäftsordnungen definiert werden, ins-
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besondere da die Geschäftsführerin auch über Umsätze und die wirtschaft-
liche Entwicklung der Akademie berichtete. Der Fokus des Programmbeirats 
lag jedoch bei der Beratung zum Aus- und Weiterbildungsprogramm. 
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PERSONAL 

9 Aufbauorganisation und Personalmanagement 
9.1 (1) Mit dem folgenden Organigramm stellte die Akademie ihre Aufbauor-

ganisation dar:  

 

Abbildung 4: Organigramm  

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH  

 

Die Akademie verfügte über detaillierte Funktionsbeschreibungen.30 
Sämtliche Funktionsbeschreibungen waren von den Mitarbeiter:innen sowie 
von der Geschäftsführerin unterschrieben.  

(2) Der Personalstand der Akademie betrug im überprüften Zeitraum zwi-
schen fünf und sieben Mitarbeiter:innen mit unterschiedlichen Beschäfti-
gungsausmaßen: 

 

Tabelle 3: Mitarbeiter:innen zum 30.09. 

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

 
30  Die Funktionsbeschreibungen nannten beispielsweise Aufgaben, Befugnisse, Anforderungen, Verantwortun-

gen, Stellvertretungen und mitgeltende Dokumente. 

2019/20 2020/21 2021/22

Aktive Mitarbeiter:innen 5 7 6

   davon Mindestlohnbezieher:innen1) 1 1 -1)

Karenzierte Mitarbeiter:innen 1 0 1

Mitarbeiter:innen 4,1 4,5 4,8

[Anzahl]

[Vollzeitäquivalente]

1) Durch Vorrückungen bzw. Optierung ins neue Gehaltssystem gab es ab dem GJ 2021/22 keine 
Mindestlohnbezieher:innen mehr.
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(3) Das Personalmanagement mit Ausnahme der Personalverrechnung 
besorgte die FH Burgenland. Die Personalverrechnung war an ein externes 
Dienstleistungsunternehmen ausgelagert. Die jährlichen Kosten der Perso-
nalverrechnung beliefen sich zwischen rund 6.400 Euro und rund 8.300 
Euro.  

(4) Die Akademie unterlag keinem Kollektivvertrag. In arbeitsrechtlicher 
Hinsicht bzw. beim Personalmanagement orientierte sie sich neben den ge-
setzlichen Bestimmungen an der Vorgangsweise und den Regelungen der 
FH Burgenland sowie an mehreren Konzernrichtlinien31 der Landesholding. 

(5) Im überprüften Zeitraum gab es zwei Neuaufnahmen. Eine davon er-
folgte ohne Ausschreibung, da es sich um die Überbrückung eines kurz- 
fristigen Personalbedarfs befristet für drei Monate handeln sollte. Letztend-
lich war die betreffende Person für neun Monate bei der Akademie beschäf-
tigt. 

(6) Hinsichtlich von Nebenbeschäftigungen hatte die FH Burgenland Re-
gelungen, die auch für die Mitarbeiter:innen ihrer Tochterunternehmen gal-
ten. Generell waren alle Nebenbeschäftigungen genehmigungspflichtig. Die 
Mitarbeiter:innen der Akademie hatten im überprüften Zeitraum keine Ne-
benbeschäftigungen.  

(7) Im überprüften Zeitraum gab es keine entgeltlichen oder unentgeltlichen 
Personalüberlassungen von der FH Burgenland an die Akademie.  

(8) Die Dienstverträge der Mitarbeiter:innen der Akademie waren nach 
einer Vorlage der FH Burgenland verfasst. Nebenvereinbarungen existierten 
nicht.  

(9) Der Betriebsrat und die Akademie unterzeichneten eine Betriebsver-
einbarung über die gleitende Arbeitszeit. Diese trat im März 2021 auf un-
bestimmte Zeit in Kraft. Weitere Betriebsvereinbarungen sowie Einzelver-
einbarungen mit den Mitarbeiter:innen bestanden nicht.  

 

  

 
31  Die Landesholding hatte Konzernrichtlinien zu den Themen Personalentwicklung, Telearbeit, Verhalten bei 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, Zielvereinbarungen, Bandbreite Gehälter sowie Mindestlohn. 
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10 Entlohnung 
10.1 (1) Für die Akademie galt kein Kollektivvertrag. Bis zur Geltung eines 

neuen Personalentwicklungskonzepts ab Oktober 2021 gab es in der FH Bur-
genland wie auch in den Tochterunternehmen ein historisch gewachsenes 
Gehaltsschema (Gehaltsschema alt). Eine zusammenfassende Dokumen-
tation bzw. Beschreibung für das Gehaltsschema alt legte die FH Burgenland 
nicht vor.  

(2) Mit 01.09.2020 setzte die Akademie aufgrund einer Gesellschafterwei-
sung vom August 2020 den burgenländischen Mindestlohn in Höhe von 
1.700 Euro netto32 um. Diese erfolgte in Anlehnung an einen von der Lan-
desholding im Juli 2020 gefassten Gesellschafterbeschlusses zur Umsetzung 
des Mindestlohns in der FH Burgenland und ihren Tochtergesellschaften. In 
der Akademie war eine Person betroffen. 

(3) Ab Oktober 2021 galt in der Akademie ein von der FH Burgenland neu 
entwickeltes Personalentwicklungskonzept. Darin war u.a. ein neues 
Gehaltsschema enthalten. Dieses war an das Burgenländische Landesbe-
dienstetengesetz 2020 angelehnt und enthielt ein Modellstellenportfolio, das 
Jobfamilien, Modellfunktionen und Modellstellen definierte. Es war für alle 
neu eintretenden Mitarbeiter:innen anzuwenden. Bestehende Mitarbei-
ter:innen der FH Burgenland und ihrer Tochterunternehmen erhielten das 
Angebot, ab 01.10.2021 in das neue Gehaltsschema zu wechseln. In der 
Akademie nahmen zwei Mitarbeiter:innen das Angebot zum Umstieg an. 

(4) Die Mitarbeiter:innen erhielten neben dem Grundgehalt auch Zulagen. 
Beispielsweise war dies im Falle des administrativen Personals eine Verwal-
tungsdienstzulage. Auf den Lohnkonten waren diese Zulagen nicht bei allen 
Mitarbeiter:innen separat ausgewiesen, sondern in den Betrag in der Lohn-
art „1000 Gehalt“ eingerechnet. Damit waren das Grundgehalt und die Zu-
lagen nicht erkennbar. 

10.2 Zu (1) Der BLRH bemängelte, dass die FH Burgenland auf ein „historisch 
gewachsenes Gehaltsschema“ (Gehaltsschema alt) verwies, für das sie 
keine zusammenfassende Dokumentation übermittelte. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, für das „Gehaltsschema alt“ eine zu-
sammenhängende Dokumentation zu erstellen, um alle Regelungen und Be-
sonderheiten dazu erkennbar und nachvollziehbar zu machen. Dies sah der 
BLRH als erforderlich an, weil jene Mitarbeiter:innen, die nicht in das neue 
Gehaltsschema umstiegen, noch viele Jahre im „Gehaltsschema alt“ sein 
werden. 

 
32  Zum Zeitpunkt der Einführung des burgenländischen Mindestlohns in Höhe von 1.700 Euro netto entsprach 

dies einem Bruttobetrag von 2.355 Euro. 
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Zu (2) Der BLRH hob hervor, dass ab 01.10.2021 ein umfassendes Perso-
nalentwicklungskonzept galt. Dieses orientierte sich am Modellstellenport-
folio des Landes Burgenland und galt für alle neu eintretenden Mitarbei-
ter:innen. Bestehende Mitarbeiter:innen erhielten das Angebot, in das neue 
Schema umzusteigen. 

Zu (4) Der BLRH kritisierte, dass auf den Jahreslohnkonten einiger Mitarbei-
ter:innen der Akademie nicht alle Zulagen transparent ausgewiesen waren. 
Diese steckten zusammen mit dem Grundentgelt in der Lohnart „1000 Ge-
halt“. Damit waren auf den Lohnkonten das Grundentgelt und die Zulagen 
nicht getrennt erkennbar. 

Der BLRH empfahl der Akademie, aus Transparenzgründen die Zulagen auf 
den Jahreslohnkonten aller Mitarbeiter:innen separat auszuweisen und nicht 
in einer Gesamtsumme mit der Grundlohnart. 

10.3 Zur Empfehlung, das „Gehaltsschema alt“ zusammenhängend zu dokumen-
tieren, verwies die Akademie darauf, dass umfassende Dokumente zum 
„Gehaltsschema alt“ vorlagen, die alle Regelungen und Besonderheiten be-
inhalteten. Die FH Burgenland hielt in Bezug auf das historisch gewachsene 
Gehaltsschema fest, dass dem BLRH alle angeforderten und die zur Prüfung 
der betroffenen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Akademie er-
forderlichen Unterlagen übermittelt worden seien. Die Anregung des BLRH, 
diese in ein „Gesamtdokument“ zusammenzufügen, werde geprüft. 

Zur Empfehlung, aus Transparenzgründen die Zulagen auf den Jahreslohn-
konten der Mitarbeiter:innen separat auszuweisen und nicht in einer Ge-
samtsumme mit der Grundlohnart, wies die Akademie darauf hin, dass für 
sie weder ein Kollektivvertrag noch eine lohngestaltende Betriebsvereinba-
rung gültig sei. Die Gehälter haben sich an einer internen Gehaltslogik ori-
entiert und seien einzelvertraglich vereinbart worden. In einer Gesamt-
summe seien jene Zulagen ausgewiesen worden, die einer Grundeinstufung 
zugeordnet waren – dies habe vom Ausweis her auch den dienstvertragli-
chen Vereinbarungen entsprochen. Fakultative Zulagen seien gesondert 
ausgewiesen gewesen. Der Ausweis der Gehälter auf den Jahreskonten ent-
spreche somit den dienstvertraglichen Vereinbarungen. 

10.4 Der BLRH kritisierte nicht, dass ihm die Unterlagen zum „Gehaltsschema alt“ 
nicht vollständig vorgelegt wurden oder dass die Dokumente nicht umfas-
send waren. Vielmehr hält er fest, dass die FH Burgenland bzw. Akademie 
die Informationen im Laufe der Prüfung fragmentiert lieferten und immer 
nur auf ausdrückliche Nachfrage nachreichten. Der BLRH verwies diesbe-
züglich auf die ursprünglich sehr allgemeine Fragenbeantwortung und die 
zahlreichen zur Ergänzung notwendigen Nachfragen. Das Vorhandensein ei-
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ner gesammelten Dokumentation wäre für aktuelle und künftige Mitarbei-
ter:innen im Personalbereich der FH Burgenland zweckmäßig. Nicht zuletzt 
sollte es auch für die Führungskräfte der FH Burgenland bzw. Akademie 
selbst von Vorteil sein, wenn alle Informationen zum „Gehaltsschema alt“ in 
einer gesammelten Dokumentation enthalten wären. 

Der Gegenäußerung der Akademie betreffend den Ausweis aller Zulagen auf 
den Jahreslohnkonten hielt der BLRH der Akademie wiederholend entgegen, 
dass nicht alle Zulagen auf den Jahreslohnkonten der Mitarbeiter:innen ge-
sondert ersichtlich waren. Sie waren teilweise in die Grundlohnart einge-
rechnet. Zulagen sollten nach der Ansicht des BLRH nicht in einer Summe 
mit der Grundlohnart ausgewiesen werden, sondern jeweils separat. 

 

11 Vortragende 
11.1 (1) Die Akademie beschäftigte keine hauptberuflich Vortragenden. Sie 

griff insbesondere auf externe Vortragende zurück.33  

Für landesspezifische Seminare waren auch Mitarbeiter:innen des Amts der 
Burgenländischen Landesregierung als Vortragende tätig. Sie erhielten da-
für kein Honorar, wenn sie ihre Vorträge für die Grundausbildung der Lan-
desbediensteten sowie für Weiterbildungsseminare innerhalb ihrer Dienst-
zeit erbrachten. Waren sie Vortragende in offenen Programmen, erhielten 
sie Lehraufträge und Vergütungen als freie Dienstnehmende.  

(2) Die Akademie orientierte sich bei der Entlohnung der Vortragenden 
an den Honoraren der FH Burgenland. Sie stufte die Vortragenden unter 
Verwendung verschiedener Kriterien34 ein und wandte die dafür vorgesehe-
nen Tarife an.  

Vortragende, die am freien Markt agierten, entlohnte die Akademie zu deren 
Tagsätzen bzw. zu einem vereinbarten Preis.  

(3) Seit dem 01.01.2003 waren in der Erwachsenenbildung nebenberuflich 
Vortragenden als freie Dienstnehmende beschäftigt. Bis Ende 2018 
konnte die Akademie nebenberuflich Vortragende im Erwachsenenbildungs-
bereich mittels einer Mindestanmeldung vor Aufnahme der Vortragstätigkeit 
bei der Sozialversicherung anmelden. Die tatsächliche Endabrechnung er-
folgte erst halbjährlich im Nachhinein. Ab 01.01.2019 hatte sie eine ver-
pflichtende monatliche Abrechnung der Beiträge vorzunehmen.   

 
33  Beispielsweise Vortragende der FH Burgenland, Bedienstete des Landes Burgenland, Bedienstete von Gemein-

den und landesnahen Unternehmen oder Vortragende am freien Markt. 
34  Beispielsweise wissenschaftliche Qualifikation, Berufspraxis und Lehrerfahrung. 
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Wesentlich bei der Abrechnung von nebenberuflichen Vortragenden als freie 
Dienstnehmende war die Berücksichtigung einer pauschalierten Aufwands-
entschädigung in Höhe von monatlich 537,78 Euro, die keinen Abgaben un-
terlag. 

Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage35 erfolgte durch die Aufteilung des 
vereinbarten Gesamthonorars auf die einzelnen Monate der Vortragstätig-
keit. Die so errechneten monatlichen Honorarbeträge kürzte die Akademie 
um die pauschalierte Aufwandsentschädigung von 537,78 Euro und kam so 
zur jeweiligen Bemessungsgrundlage:  

− Bei einer negativen Bemessungsgrundlage erfolgte keine Anmeldung bei 
der Sozialversicherung.  

− Bis zur sogenannten Geringfügigkeitsgrenze36 erfolgte für die betreffen-
den Monate eine Anmeldung als geringfügige freie Dienstnehmende.  

− Bei Übersteigen der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze erfolgte eine 
Anmeldung als vollversicherte freie Dienstnehmende.  

Der BLRH überprüfte stichprobenartig die Abrechnung von Vortragenden. 

(4) Vortragende waren nicht als freie Dienstnehmende anzumelden, wenn 
sie 

− die Vortragstätigkeit im Rahmen einer Gewerbeberechtigung37 bzw. als 
„neue Selbständige“38 erbrachten oder  

− diese im Rahmen einer Berufsberechtigung ausübten, die eine Mitglied-
schaft zu einer Kammer39 begründete oder  

− wenn sie die Vorträge als entsendete Vertreter:innen ihrer Unternehmen 
hielten.  

In diesen Fällen erfolgte die Abrechnung der Vortragstätigkeiten mittels Ho-
norarnoten.  

(5) Vortragende erhielten von der Akademie einen standardisierten Lehr-
auftrag, der die grundlegenden Inhalte regelte. Er enthielt den expliziten 
Hinweis, dass der Lehrauftrag kein Dienstverhältnis mit der Akademie be-
gründete und nicht dem Arbeitsrecht unterlag. Die „Anlage 1 zum Lehrauf-
trag“ enthielt Informationen für Vortragende über die steuer- und sozialver-
sicherungsrechtliche Behandlung ihrer Vergütungen.  

Die als freie Dienstnehmende beschäftigten Vortragenden hatten der Aka-
demie mittels eines Formulars zu bestätigen, dass sie ihre Vortragstätigkeit 

 
35  Für die Sozialversicherung. 
36  Die Geringfügigkeitsgrenze lag im Jahr 2019 bei 446,81 Euro, im Jahr 2020 bei 460,66 Euro, im Jahr 2021 

bei 475,86 Euro und im Jahr 2022 bei 485,85 Euro. 
37  Der Nachweis als gewerbliche Tätigkeit erfolgte durch Übermittlung der Gewerbeberechtigung. 
38  Neue Selbständige hatten keinen Gewerbeschein, waren aber zur Legung von Honorarnoten berechtigt. Diesen 

Nachweis dokumentierte die Akademie mit einer Steuerberaterbestätigung der Vortragenden. 
39  Beispielsweise Wirtschaftskammer oder Kammern der freien Berufe (z.B. Anwaltskammer, Ärztekammer). 
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nebenberuflich ausübten und dies weder ihren Hauptberuf noch ihre Haupt-
einnahmequelle darstellte.  

(6) Im überprüften Zeitraum hatte die Akademie folgende Anzahl an Vor-
tragenden: 

 

Tabelle 4: Anzahl der Vortragenden 

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

11.2 Der BLRH hielt fest, dass bei der Anmeldung der Vortragenden bei der So-
zialversicherung Besonderheiten zu berücksichtigen waren. 

Bei den gezogenen Stichproben konnte er die Berechnungen nachvollziehen 
und es waren keine Auffälligkeiten festzustellen. 

 

  

2019/20
WS / SS

2020/21
WS / SS

2021/22
WS / SS

Freie Dienstnehmende1) 38 / 44 47 / 58 50 / 50

Vortragende mit Gewerbeschein1) 13 / 22 21 / 18 31 / 28

Vortragende von Unternehmen1) 10 / 8 10 / 15 8 / 10

Summe 61 / 74 78 / 91 89 / 88

[Anzahl]

1) Anzahl der Vortragenden. Ein:e Vortragende:r konnte auch mehrere Seminare abhalten.
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WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE 

12 Jahresabschlüsse 
12.1 (1) Das Geschäftsjahr der Akademie wich vom Kalenderjahr ab und lief 

vom 1. Oktober bis zum 30. September. Damit war es an das Geschäftsjahr 
der Gesellschafterin FH Burgenland angepasst.  

Die Erstellung der Jahresabschlüsse der Akademie gemäß UGB40 erfolgte 
durch die Mitarbeiter:innen der Finanzabteilung der FH Burgenland sowie 
mit Hilfe einer Steuerberatungskanzlei. 

Die Akademie ließ ihre Jahresabschlüsse auf freiwilliger Basis41 von einem 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen prüfen. Dieses erteilte für den überprüf-
ten Zeitraum uneingeschränkte Bestätigungsvermerke und erstellte keine 
„Management Letter“.42 Die Akademie plante, aufgrund des siebenjährigen 
Auftragsverhältnisses mit dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Auf-
trag für das Geschäftsjahr 2022/23 neu auszuschreiben und zu vergeben.43 

(2) Die Akademie war unecht steuerbefreit. Damit verrechnete sie keine 
Umsatzsteuer an ihre Kunden, konnte dafür aber auch keine Vorsteuern gel-
tend machen. In umsatzsteuerlicher Hinsicht bildete die Akademie gemein-
sam mit ihren Schwestergesellschaften und mit der FH Burgenland eine so-
genannte umsatzsteuerliche Organschaft.44  

  

 
40  dRGBl. S 219/1897 idgF. 
41  Aufgrund der in § 221 Abs. 1a UGB definierten Größenmerkmale handelte es sich bei der Akademie um eine 

Kleinstkapitalgesellschaft. Daher war für sie gemäß § 268 UGB eine Wirtschaftsprüfung nicht verpflichtend. 
42  Ein Management Letter ergänzte den Prüfbericht. Er konnte zusätzliche Informationen über die im Rahmen 

einer Prüfung getroffenen Feststellungen enthalten. 
43  Im Oktober 2023 bestätigte die Finanzleiterin der FH Burgenland, dass der Wechsel zum neuen Wirtschafts-

prüfungsunternehmen bereits stattgefunden hatte.  
44  Vgl. § 2 Abs. 2 Z 2 UStG idgF. Bei einer umsatzsteuerlichen Organschaft wurden mindestens zwei selbständige 

Unternehmen aufgrund ihrer engen finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Verflechtung zu einer 
steuerpflichtigen Einheit zusammengefasst. Innenumsätze zwischen den Mitgliedern einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft waren nicht steuerbar. 
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(3) Im überprüften Zeitraum zeigte die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 
der Akademie folgende Entwicklung: 

 

Tabelle 5: GuV  

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

Die Umsatzerlöse der Akademie machten rund 83 Prozent der Erträge aus 
und resultierten aus dem Seminarangebot. Sie verteilten sich im überprüf-
ten Zeitraum auf die einzelnen Kundengruppen wie folgt: 

 

Tabelle 6: Umsatzerlöse  

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

  

2019/20 2020/21 2021/22

[Euro] [%]

Umsatzerlöse 598.281 646.727 761.772 2.006.780 83,4

Sonstige Erträge 133.600 132.694 133.482 399.776 16,6

Erträge 731.881 779.421 895.253 2.406.556 100,0

Material und bezogene Leistungen -370.380 -365.198 -465.438 -1.201.016 -49,9

Personalaufwand -246.605 -279.767 -301.901 -828.273 -34,4

Sonstiger betrieblicher Aufwand -96.996 -98.712 -93.921 -289.628 -12,0

Betriebserfolg (EBITDA) 17.901 35.745 33.993 87.639 3,6

Abschreibungen -14.381 -11.186 -10.612 -36.179 -1,5

Betriebserfolg (EBIT) 3.520 24.559 23.381 51.460 2,1

Finanzergebnis -533 -390 -592 -1.515 -0,1

Ergebnis vor Steuern 2.987 24.169 22.789 49.945 2,1

Steuern -231 -1.750 -1.750 -3.731 -0,2

Jahresüberschuss 2.756 22.419 21.039 46.214 1,9

[Euro]

Gesamt
3 Geschäftsjahre

2019/20 2020/21 2021/22

[Euro] [%]

Amt der Bgld. Landesregierung
   Ausbildung Landesbedienstete 105.261 113.163 229.030 447.454 22,3

Amt der Bgld. Landesregierung
   Grundausbildung Gemeinde-
   bedienstete1

90.541 193.334 205.889 489.764 24,4

Amt der Bgld. Landesregierung 195.801 306.497 434.919 937.218 46,7

Gemeinden 180.659 83.526 78.477 342.661 17,1

FH Burgenland
(inkl. Tochterunternehmen) 129.272 114.812 78.268 322.352 16,1

Burgenland Energie
(inkl. Tochterunternehmen) 34.458 52.441 61.524 148.423 7,4

Landesholding
(inkl. Tochterunternehmen) 22.342 32.717 49.882 104.941 5,2

KRAGES 19.680 30.823 30.036 80.539 4,0

Sonstige 16.069 24.048 30.528 70.646 3,5

Summe 598.281 644.864 763.635 2.006.780 100,0
1) Gemäß Kooperationsvereinbarung der Akademie mit dem Land Burgenland trug das Land Burgenland die Kosten für die verpflichtende
Grundausbildung der Gemeindebediensteten als "Direktverrechnung über Bedarfszuweisungen ".

Gesamt
3 Wirtschaftsjahre

[Euro]
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Die jährlichen Umsatzerlöse stiegen von rund 0,60 Mio. Euro auf rund 0,76 
Mio. Euro. Das war ein Plus von rund 28 Prozent. Im überprüften Zeitraum 
betrug ihre Gesamtsumme rund 2,00 Mio. Euro. Knapp 47 Prozent davon 
(das waren rund 0,94 Mio. Euro) erwirtschaftete die Akademie mit dem Land 
Burgenland. Hier eingerechnet war auch die Grundausbildung für die Mitar-
beiter:innen der burgenländischen Gemeinden. Die Kosten dafür bezahlte 
das Land Burgenland an die Akademie aus Mitteln der Bedarfszuweisungen. 
Weitere rund 17 Prozent bzw. rund 342.700 Euro erzielte die Akademie di-
rekt mit den Gemeinden. Rund 16 Prozent bzw. rund 322.400 Euro der ope-
rativen Erträge erwirtschaftete sie mit ihrer Gesellschafterin FH Burgen-
land.45  

Die Akademie schloss  

− mit dem Land Burgenland,  
− den Gemeindevertreterverbänden46 sowie  
− mit einigen landesnahen Unternehmen  

Kooperationsvereinbarungen zur Inanspruchnahme von Seminarangeboten 
in einem betraglichen Mindestausmaß pro Jahr ab. Die Kooperationsunter-
nehmen hatten das Recht, Mitglieder für den Aufsichtsrat und Programm-
beirat der Akademie vorzuschlagen. (vgl. Unterabschnitte 6 Aufsichtsrat und 
8 Programmbeirat) 

Die sonstigen Erträge der Akademie hatten einen Anteil von rund 17 Pro-
zent an den Erträgen. Sie bestanden zum Großteil aus den monatlichen 
Fixkostenbeiträgen des Landes Burgenland, die im überprüften Zeitraum 
10.000 Euro bzw. 11.000 Euro monatlich betrugen. Diese Fixkostenbeiträge 
basierten auf der Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2013 bzw. deren 
Adaptierung im Jahr 2018. Als Gegenleistung sicherte die Akademie dem 
Land Burgenland reduzierte Kurskosten zu.47  

Die Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen setzten sich 
im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: 

− Vortragende 
− Seminarverpflegung 
− Seminarräumlichkeiten 

 

  

 
45  Mitarbeiter:innen der FH Burgenland besuchten zu Fortbildungszwecken Seminare der Akademie. 
46  Das waren a) der Sozialdemokratische Gemeindevertreterverband, b) der Burgenländische Gemeindebund 

und c) der Burgenländische Städtebund. 
47  Keine Verrechnung von Gemeinkosten. 
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Tabelle 7: Material und bezogene Leistungen  

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

Den größten Anteil an den bezogenen Leistungen hatten die Vortragenden. 
Im überprüften Zeitraum waren dies rund 0,99 Mio. Euro bzw. rund 83 Pro-
zent. (vgl. Unterabschnitt 11 Vortragende) 

Bis zum Beginn der Pandemie (März 2020) hielt die Akademie ihre Präsenz-
seminare in den FH-Gebäuden an den Standorten Eisenstadt und Pinkafeld 
ab. Dafür verrechnete die FH Burgenland 75 Euro pro Tag für Seminarräume 
und für Hörsäle 150 Euro. Während der Pandemie waren diese Räumlichkei-
ten nur eingeschränkt nutzbar. Daher organisierte die Akademie Ausweich-
räumlichkeiten in mehreren burgenländischen Gemeinden.  

Die Akademie verwendete auch das Mediencenter der FH Burgenland. Dafür 
waren keine Mieten verbucht. Die Akademie gab diesbezüglich bekannt, 
dass die „Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Mediencenters über 
die Dienstleistungsverrechnung abgerechnet“ wurden.  

Der Personalaufwand (ohne Vortragende) stieg von rund 246.600 Euro 
auf rund 301.900 Euro. Dieser Anstieg in Höhe von rund 55.300 Euro bzw. 
rund 22 Prozent gründete sich auf  

− Erhöhung von Beschäftigungsausmaßen,  
− Umstiege in das neue Gehaltssystem,  
− laufende indexbezogene Steigerungen sowie 
− Neuzugänge mit einem Ausmaß von rund 27.300 Euro.  

Der Personalaufwand enthielt mit Ausnahme der Prämien für die Geschäfts-
führerin keine weiteren Prämien. Es gab keine Sachbezüge. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen zwischen jährlich 
rund 93.900 Euro und rund 97.000 Euro. Damit lagen sie im überprüften 
Zeitraum auf einem stabilen Niveau.  

Die Landesholding erbrachte auf der Basis von Dienstleistungsverträgen 
Konzerndienstleistungen48 für die Akademie. Dafür hatte die Akademie an 

 
48  Beispielsweise in den Bereichen Management/Koordination/Steuerung, Recht, Human Resources, Revision, 

Compliance, Einkauf, IT, Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit sowie betriebswirtschaftliche Basisleistungen. 
Ebenso umfasst waren konzernweite Koordinationstätigkeiten und Regelungen bzw. Richtlinien. 

2019/20 2020/21 2021/22

[Euro] [%]

Vortragende 321.738 290.840 378.932 991.510 82,6

Seminarverpflegung 36.077 39.618 53.075 128.770 10,7

Seminarräumlichkeiten 12.040 34.368 29.893 76.301 6,4

Sonstige 525 371 3.538 4.435 0,4

Summe 370.380 365.198 465.438 1.201.016 100,0

Gesamt
3 Geschäftsjahre

[Euro]
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die Landesholding Konzernumlagen zwischen jährlich rund 3.200 Euro und 
rund 5.600 Euro zu entrichten. Im überprüften Zeitraum waren es rund 
12.900 Euro. 

Die Akademie bezog von mehreren externen Beratern die in nachstehender 
Tabelle abgebildeten Beratungsleistungen: 

 

Tabelle 8: Beratungsaufwendungen  

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH  

 

Im überprüften Zeitraum fielen dafür Aufwendungen in Höhe von rund 
58.200 Euro an. 

Die Akademie hatte einen jährlichen Körperschaftssteueraufwand zwi-
schen rund 231 Euro und rund 1.750 Euro. Das waren die Mindest-Körper-
schaftssteuern. Zum 30.09.2022 hatte sie steuerlich verwertbare Verlust-
vorträge in Höhe von rund 305.000 Euro, die zu rund zwei Drittel aus der 
vormaligen Tätigkeit des Unternehmens als Kabel-TV Burgenland Gesell-
schaft m.b.H. bis zur Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die FH Bur-
genland im Jahr 2013 resultierten. (vgl. Unterabschnitt 1 Gründung und Ge-
sellschaftsverhältnisse). 

Die Akademie war nicht Teil der Steuergruppe der Landesholding.  

Im überprüften Zeitraum hatte die Akademie keine Steuer- und Abgaben-
prüfungen.  

Die Jahresüberschüsse lagen im überprüften Zeitraum zwischen rund 
2.800 Euro und rund 22.400 Euro. In Summe erwirtschaftete das Unterneh-
men in dieser Zeit rund 46.200 Euro.  

(4) Die Verrechnungen der FH Burgenland an die Akademie basierten 
auf vertraglichen Vereinbarungen. (vgl. Unterabschnitt 4 Vertragliche Ver-
hältnisse) Im überprüften Zeitraum waren das rund 123.700 Euro. Die nach-
folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Positionen: 

  

2019/20 2020/21 2021/22

[Euro] [%]

Wirtschaftsprüfung 6.510 6.636 6.900 20.046 34,4

Steuerberatung inkl. Jahresabschluss 3.924 3.682 3.936 11.542 19,8

Personalverrechnung 6.882 8.291 6.443 21.616 37,1

Rechtsberatung 3.497 1.492 - 4.989 8,6

Summe 20.813 20.101 17.279 58.194 100,0

[Euro]

Gesamt
3 Geschäftsjahre
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Tabelle 9: Verrechnungen der FH Burgenland an die Akademie 

  
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

Für die Miete der von der Akademie verwendeten Büroräumlichkeiten ver-
rechnete die FH Burgenland jährlich rund 11.600 Euro. Die entsprechende 
„Vereinbarung“ dazu vom August 2019 sprach lediglich von der Verrechnung 
der „Kosten betreffend die Miete des Büros“. Es ging nicht klar hervor, ob 
darin Betriebskosten enthalten waren. Eine separate Verrechnung von Be-
triebskosten erfolgte jedenfalls nicht.  

Für die Reinigung stellte die FH Burgenland pro Quartal 39,90 Euro in Rech-
nung. Aufgrund von Berechnungsfehlern stellte die FH Burgenland noch 
während der Prüfarbeiten des BLRH eine Korrektur in Aussicht.  

Die FH Burgenland trug weitere Aufwendungen, für die sie keine aliquoten 
Weiterverrechnungen durchführte. Darunter fielen beispielsweise die Mitde-
ckung in Versicherungspolizzen oder die Aufwendungen für die ISO-Zertifi-
zierungen. 

 

  

2019/20 2020/21 2021/22

[Euro] [%]

Personaldienstleistungen 22.860 22.860 25.740 71.460 57,8

Miete Seminarräumlichkeiten 5.860 1.275 7.108 14.243 11,5

Miete Büroräumlichkeiten 11.598 11.598 11.598 34.793 28,1

Sonstige 605 479 2.076 3.160 2,6

Summe 40.923 36.211 46.522 123.656 100,0

Gesamt
3 Geschäftsjahre

[Euro]
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(5) Das Bilanzbild der Akademie zeigte im überprüften Zeitraum die nach-
stehend abgebildete Entwicklung: 

 

Tabelle 10: Bilanz 

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

Die Bilanzsumme erfuhr im überprüften Zeitraum einen Anstieg von rund 
259.900 Euro um rund 18.700 Euro auf rund 278.600 Euro, das waren rund 
7 Prozent. 

 

Aktiva  

Das Anlagevermögen bzw. die Vorräte, Lieferforderungen, sonstige Forde-
rungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen waren im Verhältnis zur Bi-
lanzsumme von untergeordneter Bedeutung. 

Die „Liquiden Mittel“ bewegten sich zwischen rund 98.800 Euro und rund 
229.300 Euro. Sie betrafen in geringfügigem Ausmaß die Handkassa sowie 
zum größten Anteil das Bankkonto.  

 

Passiva  

Das Eigenkapital der Akademie stieg im überprüften Zeitraum von rund 
45.100 Euro auf rund 88.600 Euro. Die Eigenmittelquote erhöhte sich damit 
von rund 17,4 Prozent auf rund 31,8 Prozent. Gewinnausschüttungen tätigte 
die Akademie nicht. 

 

30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022

Anlagevermögen 27.483 26.087 21.629

Vorräte 7.964 8.918 5.632

Lieferforderungen 86.512 13.670 1.545

Forderungen gegenüber 
verbundenen Unternehmen 13.188 25.039 87.771

Sonstige Forderungen 13.860 14.554 21.056

Liquide Mittel 98.827 229.321 123.987

Rechnungsabgrenzungsposten 12.047 22.889 16.933

Summe AKTIVA 259.882 340.478 278.552

Eigenkapital 45.163 67.582 88.622

Rückstellungen 30.516 33.286 30.866

Lieferverbindlichkeiten 15.135 5.218 16.512

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 67.468 2.232 8.381

Sonstige Verbindlichkeiten 18.973 31.461 25.374

Rechnungsabgrenzungsposten 82.625 200.699 108.797

Summe PASSIVA 259.882 340.478 278.552

[Euro]
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Folgende Tabelle zeigt die Eigenkapitalentwicklung der Akademie: 

Tabelle 11: Eigenkapital  

 
Quelle: Akademie; Darstellung: BLRH 

 

Die Rückstellungen betrafen die jährlichen Geschäftsführerprämien, nicht 
konsumierte Urlaube und Gutstunden sowie Beratungskosten im Zusam-
menhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses und der Wirtschaftsprü-
fung. Gemäß Personalentwicklungskonzept vom Oktober 2021 waren für die 
Mitarbeiter:innen bei bestimmter Dauer der Betriebszugehörigkeit auch 
„Treueprämien“ vorgesehen. Dafür bildete die Akademie jedoch keine Rück-
stellungen.49  

In den passiven Rechnungsabgrenzungen wies die Akademie abge-
grenzte Erlöse aus. Diese betrafen zum Großteil bereits verrechnete aber 
noch nicht erbrachte Leistungen für die Grundausbildung von Gemeindemit-
arbeiter:innen sowie für verbundene Unternehmen. 

(6) Die Akademie gab im überprüften Zeitraum keine Haftungen, Patro-
natserklärungen oder dem Sinn nach ähnliche Erklärungen zugunsten von 
Dritten ab.  

12.2 Der BLRH stellte fest, dass die Akademie auch das Mediencenter der FH 
Burgenland nutzte. Eine nachvollziehbare Verrechnung dafür erfolgte nicht. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, auch die Verwen-
dung des Mediencenters der FH Burgenland in die schriftliche Nutzungsver-
einbarung zu den Seminarräumen und Hörsälen aufzunehmen und dessen 
Nutzung zu verrechnen. 

Die Akademie war in den Räumlichkeiten der FH Burgenland am Standort 
Eisenstadt eingemietet. Aus der Vereinbarung dazu ging nicht hinreichend 
klar hervor, ob in der von der FH Burgenland verrechneten Miete auch die 
Betriebskosten enthalten waren. 

 

 
49  Gemäß § 198 Abs. 1 Zi 8 lit 4 UGB waren Rückstellungen für Jubiläumsgelder zu bilden. 

30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022

Stammkapital 36.000 36.000 36.000

Kapitalrücklagen 180.336 180.336 180.336

Jahresüberschuss 2.756 22.419 21.039

Verlustvortrag -173.929 -171.173 -148.754 

Eigenkapital 45.163 67.582 88.622

Gesamtkapital 259.882 340.478 278.552

Eigenmittelquote gemäß § 23 URG 17,4 19,8 31,8

[%]

[Euro]
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Der BLRH empfahl der FH Burgenland und der Akademie, die Vereinbarung 
zur Miete der Büroräumlichkeiten dahingehend klar abzufassen, ob auch die 
Betriebskosten enthalten sind. 

Der BLRH bemängelte, dass die FH Burgenland der Akademie für die Reini-
gung ihrer Büroräumlichkeiten lediglich 39,90 Euro pro Quartal verrechnete. 
Die Berechnung dazu war fehlerhaft bzw. unplausibel und die FH Burgenland 
stellte noch während der Prüfarbeiten des BLRH eine Korrektur in Aussicht. 

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, die Verrechnung der Reinigungskos-
ten für die Räumlichkeiten der Akademie zu berichtigen. 

Weiters empfahl der BLRH der FH Burgenland, die korrekten Reinigungskos-
ten für die vergangenen Zeiträume nachzuverrechnen. 

Zu (5) Der BLRH kritisierte, dass in den Rückstellungen des Jahresabschlus-
ses 2021/22 keine Vorsorge für die laut Personalentwicklungskonzept ge-
planten „Treueprämien“ abgebildet war. 

Der BLRH empfahl der Akademie, die laut Personalentwicklungskonzept ge-
planten „Treueprämien“ in Form von Jubiläumsgeldrückstellungen in den 
Jahresabschlüssen zu berücksichtigen. 

12.3 Zur Empfehlung, auch die Verwendung des Mediencenters der FH Burgen-
land schriftlich zu regeln, dankten die FH Burgenland und die Akademie dem 
BLRH für diesen Hinweis. Sie verwiesen gleichzeitig darauf, dass das Medi-
encenter mit 01.01.2024 auch formal eingerichtet und organisatorisch als 
eigenständige Einheit in der Organisationsstruktur der FH Burgenland etab-
liert worden sei. Etwaige Leistungen, die das Mediencenter für Tochterge-
sellschaften tätige, würden im Zuge des standardisierten Ausgangsrech-
nungsprozesses an die Tochtergesellschaften weiterverrechnet werden. 

Zur Empfehlung, die Vereinbarung zur Miete der Büroräumlichkeiten dahin-
gehend klar abzufassen, ob auch die Betriebskosten enthalten sind, gaben 
die FH Burgenland und die Akademie bekannt, die Formulierungen zu opti-
mieren. 

Weiters verwies die FH Burgenland darauf, dass die Akademie in den beiden 
Geschäftsjahren 0,67 Prozent der zu reinigenden Flächen an der FH Burgen-
land am Standort Eisenstadt belegt habe. Die geringfügigen Abweichungen 
würden berichtigt werden. 

Ebenso führten die Akademie und die FH Burgenland an, dass die Nachver-
rechnung der Reinigungskosten für die Geschäftsjahre 2020/2021 sowie 
2021/2022 in Höhe von insgesamt 957,67 Euro bereits durchgeführt habe. 
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Zur Empfehlung, die geplanten Treueprämien in Form von Jubiläums-
geldrückstellungen in den Jahresabschlüssen zu berücksichtigen, gab die 
Akademie an, dass sie die Empfehlung bereits zum Jahresabschluss per 
30.09.2023 umgesetzt habe. 

 

13 Marketing und Vertrieb 

13.1 Die Akademie konzentrierte ihre Marketing- und Vertriebstätigkeiten auf fol-
gende eingeschränkte Zielgruppen und deren Mitarbeiter:innen: 

− Land Burgenland 
− Gemeinden 
− Landesunternehmen 

Mit Hilfe des Programmbeirats führte die Akademie die Bedarfserhebung für 
ihr Seminarangebot durch. (vgl. Unterabschnitt 8 Programmbeirat) 

Die Akademie versendete jeden Monat auf die Zielgruppen zugeschnittene 
Newsletter. Im Einzelfall entschied die Geschäftsführerin über die Versen-
dung von Newslettern zu Restplätzen. 

Für landesnahe Unternehmen sowie für das Land Burgenland erstellte die 
Akademie auf deren Anfrage „maßgeschneiderte Angebote“ zu individuellen 
Ausbildungsthemen.50 Diese stiegen von 27 im Geschäftsjahr 2019/20 auf 
65 im Geschäftsjahr 2021/22.  

Bis zum Geschäftsjahr 2019/20 druckte die Akademie zweimal jährlich Pro-
grammhefte (Herbst/Winter, Frühling/Sommer). Seit dem Geschäftsjahr 
2020/21 verzichtete die Akademie auf den Druck der Programmhefte, son-
dern stellte diese nur mehr mittels Download über ihre Website zur Verfü-
gung. Dadurch sanken die jährlichen Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
von rund 13.000 Euro auf rund 5.100 Euro.  

Ein wichtiger Kunde der Akademie war ihre Gesellschafterin FH Burgenland. 
Für diese entwickelte sie die Mitarbeiterprogramme ATHENA (für hauptbe-
ruflich und nebenberuflich Lehrende), MINERVA (für administrative Mitar-
beiter:innen) und GENIUS (für forschende und wissenschaftliche Mitarbei-
ter:innen). Diese Programme gliederten sich in Basismodule, fachspezifische 
Module und persönlichkeitsfördernde Teile. Die Basismodule waren für die 
Mitarbeiter:innen verpflichtend zu absolvieren. Sie konnten mit einer Zerti-
fizierung abgeschlossen werden.  

 

 
50  Die Ausbildungsthemen umfassten Themen wie beispielsweise Telefonhotline, Verwendung von Microsoft 

Teams, Verstehen von Social Media, Kommunikationstraining, Ladegutsicherung, Stimmtraining, Hygienetrai-
ning usw. 
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13.2 Der BLRH beurteilte die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Akademie 
als zweckmäßig. 

 

14 Planung und Reporting 
14.1 (1) Die Planung und das Reporting der Akademie erfolgten mit maßgeblicher 

Unterstützung der FH Burgenland im Rahmen des Dienstleistungsvertrags. 
(vgl. Unterabschnitt 4 Vertragliche Verhältnisse) 

Die Akademie erstellte ein jährliches Budget auf GuV-Basis für das je-
weils folgende Geschäftsjahr und Planrechnungen für weitere zwei Ge-
schäftsjahre.  

(2) Das kaufmännische Reporting folgte den Vorgaben der Landeshol-
ding. 

Die Geschäftsführerin der Akademie berichtete in den Aufsichtsratssitzun-
gen über die laufenden wirtschaftlichen Verhältnisse des Unterneh-
mens. War über einen Jahresabschluss zu berichten, zog sie auch den Wirt-
schaftsprüfer der jeweiligen Aufsichtsratssitzung bei.  

(3) Eine laufende Liquiditätsplanung, beispielsweise in Form eines rol-
lierenden Liquiditäts- oder Finanzplans auf Wochen- oder Monatsbasis, 
führte die Akademie nicht.  

14.2 Zu (3) Der BLRH bemängelte, dass die Akademie keine laufende Liquiditäts-
planung beispielsweise in Form eines rollierenden Liquiditäts- oder Finanz-
planes auf Wochen- oder Monatsbasis führte. 

Der BLRH empfahl der Akademie, eine laufende Liquiditätsplanung einzu-
führen. 

14.3 Die Akademie gab an, die Empfehlung aufzugreifen und zu prüfen, ob und 
gegebenenfalls in welcher Form und unter Zuhilfenahme welcher Tools an-
gesichts der finanziellen Größenordnungen, der überschaubaren Risiken und 
der zu erwartenden Kosten eine Liquiditätsplanung eingerichtet werden soll. 

 

15 Kostenrechnung 
15.1 (1) Die Akademie verfügte über „einige wenige definierte Kostenstellen (ge-

gliedert nach Zielgruppen) sowie Kostenträger (einzelne Seminare bzw. 
Lehrgänge)“. Diese berücksichtigte sie lediglich bei den Erlösbuchungen. 
Eine „aktive/vollständige Kostenrechnung“ führte sie nicht.  
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(2) Für die aus der Kostenrechnung abzuleitende Frage nach der Preisfin-
dung und -festsetzung für ihre Bildungsangebote übermittelte die Akade-
mie Beispiele, wie sie ihre Preise ermittelte. Dazu erfasste sie alle Einzel-
kosten je Seminar und verrechnete auf diese einen „Fixkostenaufschlag“ von 
20 oder 25 Prozent. Die so ermittelten Kosten verteilte sie auf die Mindest-
teilnehmeranzahl.  

(3) Die Akademie wertete die Deckungsbeiträge der durchgeführten Se-
minare aus. Dazu stellte sie in einer Excel-Tabelle51 die Einzelkosten der 
Seminare den jeweiligen Umsätzen gegenüber. Eine kumulierte Auswertung 
war durch Anwendung von Filtern nach verschiedenen Kriterien wie Mona-
ten, Kategorien52 und ab dem Geschäftsjahr 2021/22 auch nach Geschäfts-
feldern53 möglich.  

15.2 Zu (1) Der BLRH hielt fest, dass die Akademie über keine Kostenrechnung 
verfügte, die auf den Werten der Finanzbuchhaltung basierte. Er sah es je-
doch als wichtig für die Preisfindung an, neben den direkten Kosten auch 
die indirekten Kosten auf verlässlicher Basis bestimmen und den Seminaren 
zurechnen zu können. Dies galt insbesondere für die Berücksichtigung der 
Gemeinkosten, die in angemessener Weise in einer Preiskalkulation zu be-
rücksichtigen wären. 

Der BLRH empfahl der Akademie, eine Kostenrechnung aufzubauen. 

15.3 Die Akademie hielt entgegen, dass sie alle gesetzlichen Standards in diesem 
Zusammenhang erfüllt habe und sie auch nicht zur Einführung einer Kos-
tenrechnung verpflichtet sei. Eine Kostenrechnung sei aus aktueller Sicht 
auch nicht erforderlich gewesen, da die vorhandenen Möglichkeiten als „ab-
solut ausreichend“ angesehen worden seien, um die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs steuern, dokumentieren und angemessen kontrollieren zu können. 
Nicht zuletzt sei dies auch durch die von über das erforderliche Ausmaß 
hinausgehende freiwillige jährliche Überprüfung durch einen externen, un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer geschehen. 

Weiters verwies die Akademie darauf, dass bereits jetzt etwaige direkte zu-
ordenbare Kosten und Leistungen definierten Kostenstellen (gegliedert nach 
Zielgruppen) sowie Kostenträgern (einzelne Seminare bzw. Lehrgänge) zu-
geordnet würden. Die Einführung einer allumfassenden Kostenrechnung, im 
Sinne der vollständigen Umlage von indirekten Kosten und Leistungen, sei 
aus Sicht der Akademie nicht zielführend und werde als überschießend ge-
sehen. Die Akademie werde die Frage dennoch prüfen. 

 
51  Datenbasis war der monatliche Export aus dem Seminarverwaltungstool. 
52  Kategorien waren beispielsweise Management und Führung, Persönlichkeitsbildung, Recht sowie Sprachen. 
53  Geschäftsfelder waren beispielsweise E-Learning, Weiterbildung Online und Präsenz-Seminare, Grundausbil-

dung Land Burgenland und Grundausbildung Gemeinden. 
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15.4 Der BLRH sah eine Kostenrechnung auf Basis von Werten aus der Finanz-
buchhaltung auch ohne gesetzliche Verpflichtung als betriebswirtschaftlich 
sinnvoll an. Die Empfehlungen des BLRH beruhten nicht nur auf der Einhal-
tung von Gesetzen, sondern auch auf den Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit. 

Den Aussagen der Akademie, dass eine die indirekten Kosten berücksichti-
gende Kostenrechnung „nicht zielführend“ und „überschießend“ sei, konnte 
der BLRH nicht zustimmen. Eine Kostenrechnung war aus Sicht des BLRH 
immer zielführend, um die betriebliche Leistungserstellung zu steuern und 
letzten Endes zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Aus der Sicht 
könnte das bestehende Finanzbuchhaltungssystem die Basis für eine für die 
Akademie adäquate Kostenrechnung bilden. 
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INTERNES KONTROLLSYSTEM UND COMPLIANCE 

16 Internes Kontrollsystem 
16.1 (1) Die Geschäftsführerin der Akademie war gesetzlich54 verpflichtet, ein In-

ternes Kontrollsystem (IKS) zu führen, das den Anforderungen des Unter-
nehmens entsprach. Als Mitglied im Konzern der Landesholding Burgenland 
hatte die Akademie gemäß Konzernrichtlinie Mindesterfordernisse eines IKS 
einzuhalten. Dazu zählten u.a.  

− interne Kontrollen, u.a. durch das Vier-Augen-Prinzip sowie mittels Kon-
trollen durch Führungskräfte, 

− schriftliche Regelungen für bestimmte Geschäftsbereiche, wie z.B. die 
Erstellung von Ausgangsrechnungen oder den Zahlungsverkehr,  

− die Kontrolle der Einhaltung der eigenen internen Regelungen, 
− die Dokumentation von unternehmerischen Entscheidungen, 
− die Dokumentation der innerbetrieblichen Organisation, etwa mittels Or-

ganigramme und Stellenbeschreibungen sowie 
− die kollektive Zeichnungsberechtigung auf Bankkonten und das Vier-Au-

gen-Prinzip im Zahlungsverkehr.  

(2) Die Akademie verfügte über ein zertifiziertes Qualitätsmanage-
mentsystem.55 Die Zertifizierung erforderte u.a. die Vorlage der Strategie 
und der daraus abgeleiteten Ziele und Kennzahlen. (vgl. Unterabschnitt 3 
Strategie)  

Zudem führte die Akademie im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems 
im März 2021 eine Risikoanalyse durch. Dabei definierte die Geschäftsfüh-
rerin mögliche Risiken für die Akademie, bewertete diese und führte u.a. 
Maßnahmen an, um die Risiken zu vermeiden oder zu vermindern.  

Weiters umfasste das Qualitätsmanagementsystem schriftliche Regelungen 
für die einzelnen Geschäftsbereiche der Akademie. Diese bestanden z.B. in 
Form von Prozessbeschreibungen (beispielsweise der Prozess zu den Ein-
gangsrechnungen).  

Darüber hinaus ließ die Akademie jährlich ein internes Systemaudit zur 
Einhaltung der ISO-Normen durchführen. Die Ergebnisse flossen in die Zer-
tifizierung des Qualitätsmanagementsystems ein. Der Systemauditor stellte 
in sämtlichen Audits keine Abweichungen zu den Anforderungen der ISO-
Normen fest.  

 
54 Vgl. § 22 Abs. 1 GmbHG.  
55  ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagementsystem und ISO 29990:2010 für die Qualität der Lerndienst-

leistungen in Aus- und Weiterbildung. 
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(3) Die innerbetriebliche Organisation dokumentierte die Akademie mittels 
Organigrammen und Funktionsbeschreibungen. (vgl. Unterabschnitt 9 
Aufbauorganisation und Personalmanagement)  

(4) Bestimmte Prozesse der Akademie deckte die FH Burgenland mit ihren 
Serviceleistungen ab (vgl. Unterabschnitt 4 Vertragliche Verhältnisse). Da-
runter fielen beispielsweise der Ablauf für Eingangsrechnungen und für den 
Zahlungsverkehr. Die FH Burgenland gab die Prozesse dafür der gesamten 
Unternehmensgruppe vor. 

Die Prozessbeschreibungen regelten u.a. die digitale Prüfung und Frei-
gabe der Eingangsrechnungen und des Zahlungsvorschlags sowie die Durch-
führung der Überweisung im Online-Banking-Programm.  

Beim Geschäftskonto der Akademie waren die Geschäftsführerin und zwei 
Mitarbeiterinnen der Akademie zeichnungsberechtigt. Überweisungen konn-
ten von je zwei Berechtigten gemeinsam durchgeführt werden.  

Im überprüften Zeitraum erhielten die Berechtigten jeweils eine TAN-Card 
für Überweisungen mittels Online-Banking. Seit Februar 2023 arbeitete die 
Akademie mit SMS-TAN. Die Akademie gab bei der Bank dieselbe Mobiltele-
fonnummer für alle drei Berechtigten an.  

Die Überweisungen im Online-Banking-Programm führten zwei Mitarbei-
terinnen der Finanzabteilung der FH Burgenland durch, welche nicht die 
Zeichnungsberechtigten des Geschäftskontos waren. Diese verfügten über 
jenes Mobiltelefon, an welches die SMS-TAN übermittelt wurden. Es war 
versperrt in einem Tresor der FH Burgenland aufbewahrt. Somit hatte eine 
Person allein die Möglichkeit, auf alle SMS-TAN zuzugreifen.  

Zuvor bewahrte die FH Burgenland die drei TAN-Cards der Akademie ge-
meinsam in dem Tresor auf. Auch hier hatte eine Person allein die Möglich-
keit, auf alle TAN-Cards zuzugreifen. 

Die Konzernvorgaben der Landesholding sahen vor, dass der Zahlungsver-
kehr auch technisch nicht von einer Person, sondern unter Einhaltung des 
Vier-Augen-Prinzips, zu erfolgen hatte. 

Eine Überweisung im Online-Banking-Programm war auch ohne Berücksich-
tigung der internen Prozesse und Vorgaben möglich.  

16.2 Zu (1) bis (4) Der BLRH anerkannte, dass die Akademie über ein ISO-zerti-
fiziertes Qualitätsmanagement verfügte.  

Der BLRH kritisierte allerdings, dass die Akademie seit Februar 2023 für die 
drei Berechtigten des Geschäftskontos dieselbe Mobiltelefonnummer für 
SMS-TAN hinterlegte und das Mobiltelefon an Mitarbeiterinnen der FH Bur-
genland weitergab, welche nicht die Zeichnungsberechtigten waren. 
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Weiters kritisierte der BLRH, dass aufgrund der Aufbewahrung des Mobilte-
lefons bei der FH Burgenland die Erfassung und Freigabe von Zahlungen im 
Online-Banking-Programm lediglich durch eine Mitarbeiterin der FH Burgen-
land möglich war.  

Bis Februar 2023 arbeitete die Akademie mit TAN-Cards. Der BLRH kriti-
sierte auch hier, dass die Zeichnungsberechtigten des Geschäftskontos der 
Akademie ihre TAN-Cards an Mitarbeiterinnen der FH Burgenland weiterga-
ben, welche nicht die Zeichnungsberechtigten waren. Weiters kritisierte er, 
dass aufgrund der gemeinsamen Aufbewahrung der TAN-Cards die Erfas-
sung und Freigabe von Zahlungen im Online-Banking-Programm lediglich 
durch eine Mitarbeiterin der FH Burgenland möglich war. 

Diese Vorgangsweise widersprach den Mindestanforderungen an ein IKS im 
Zahlungsverkehr sowie den Konzernvorgaben der Landesholding. Das IKS 
hatte u.a. die Aufgabe, das Vermögen einer Gesellschaft zu sichern. Die 
Vergabe von mehreren gemeinsam Berechtigten sollte das Vier-Augen-Prin-
zip sicherstellen. Durch die gemeinsame Aufbewahrung der TAN-Cards um-
ging die Akademie dieses IKS-Prinzip.   

Zudem sah der BLRH die Weitergabe des Mobiltelefons bzw. der TAN-Cards 
an Mitarbeiterinnen der FH Burgenland, welche nicht die Zeichnungsberech-
tigten waren, kritisch. 

Die Geschäftsführerin war für die Einhaltung eines funktionierenden IKS im 
Zahlungsverkehr verantwortlich.  

Der BLRH empfahl der Akademie, im Zahlungsverkehr das Vier-Augen-Prin-
zip durch die zeichnungsberechtigten Personen einzuhalten. 

16.3 Die Akademie führte an, dass schon bisher nicht zwei („Vier Augen“), son-
dern sogar mehrere Personen unabhängig voneinander am Prozess der Zah-
lungsfreigaben eingebunden gewesen seien. So seien Zahlungen in der Aka-
demie in der Praxis ausschließlich nur dann durchgeführt worden, wenn die 
prozessuale und schriftlich dokumentierte Freigabe durch derzeit fünf Per-
sonen erfolgt sei. Dennoch werde die Akademie nach Konsultation von „spe-
zialisierten IT-Sicherheitsunternehmen“ die Anregung zur finalen techni-
schen Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips aufgreifen. 

16.4 Der BLRH entgegnete, dass durch die Zugangsmöglichkeit einer einzigen 
Person zu den TAN-Codes die internen Vorschriften und Prozesse umgangen 
werden konnten.  

Der BLRH wiederholte weiters seine Kritik an der Weitergabe des Mobiltele-
fons bzw. der TAN-Cards an Mitarbeiterinnen der FH Burgenland, die nicht 
die Zeichnungsberechtigten waren. Die TAN-Codes sollten ausschließlich bei 
den Kontoberechtigten verbleiben.  
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Der BLRH hinterfragte die Notwendigkeit der Beauftragung eines „speziali-
sierten IT-Sicherheitsunternehmens“ für die Einhaltung des Vier-Augen-
Prinzips im Zahlungsverkehr. Der Verbleib der TAN-Codes bei den Zeich-
nungsberechtigten und damit die Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips 
stellten Grundelemente eines IKS im Zahlungsverkehr dar. Der BLRH sah 
vielmehr die Notwendigkeit einer Anpassung des Prozesses. 

Der BLRH beurteilte positiv, dass die Akademie hier Verbesserungen herbei-
führen wollte. 

 

17 Compliance 
17.1 (1) Im Bereich Compliance erhielt die Akademie Vorgaben der Landes-

holding. Darunter fielen eine Konzernrichtlinie sowie ein Verhaltenskodex. 
Zudem unterlag die Akademie den Compliance-Standards der FH Burgen-
land. Die Akademie führte keine auf das Unternehmen abgestimmte Korrup-
tionsrisikoanalysen durch.  

(2) Die Compliance-Beauftragte der FH Burgenland war auch für die Akade-
mie zuständig.  

Ab dem Jahr 2022 hatte die Akademie gemäß Konzernrichtlinie einen jähr-
lichen Compliance-Bericht an den Compliance-Officer der Landesholding 
zu übermitteln. Darin hatte die Akademie u.a. über die Angemessenheit, 
Funktionsfähigkeit und Effektivität des Compliance Management Systems zu 
berichten. Dieser Berichtspflicht kam die FH Burgenland gesamthaft für sich 
und ihre Tochtergesellschaften nach.  

Missstände anonym zu melden war in der Unternehmensgruppe der FH Bur-
genland im überprüften Zeitraum nicht möglich. Zudem war kein digitales 
Hinweisgebersystem eingerichtet. Im überprüften Zeitraum erfolgten 
keine Meldungen von Compliance-Verstößen betreffend die Akademie.  

Der Compliance-Officer der Landesholding sah für alle Mitarbeiter:innen eine 
verpflichtende Online-Schulung zum Thema Compliance vor. Zudem fand 
jährlich eine Fortbildung für alle Compliance-Beauftragten des Konzerns der 
Landesholding statt.  

17.2 Zu (1) Der BLRH bemängelte, dass die Akademie keine auf ihr Unternehmen 
abgestimmte Korruptionsrisikoanalyse durchführte. Er sah diese jedoch als 
Basis für die Einführung eines Korruptionspräventionssystems, das auf das 
Geschäftsmodell der Akademie abgestimmt war.  

Der BLRH empfahl der Akademie, eine Korruptionsrisikoanalyse durchzufüh-
ren. Darauf aufbauend sollte die Akademie ein auf ihr Geschäftsmodell ab-
gestimmtes Korruptionspräventionssystem entwickeln und einführen. 
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Zu (2) Der BLRH beanstandete, dass in der Unternehmensgruppe der FH 
Burgenland im überprüften Zeitraum keine anonyme Meldung von Missstän-
den möglich war. Zudem war kein digitales Hinweisgebersystem eingerich-
tet.  

Der BLRH empfahl der FH Burgenland, in ihrer Unternehmensgruppe die 
anonyme Meldung von Missständen zu ermöglichen und ein digitales Hin-
weisgebersystem einzurichten.  

17.3 Zur Empfehlung, eine Korruptionsrisikoanalyse durchzuführen, gab die Aka-
demie an, dass schon bisher „mit akribischer Sorgfalt“ jährlich ein Bericht 
zum Umsetzungsstand des Compliance Management Systems an die Lan-
desholding Burgenland übermittelt werde. Dieser Bericht gehe unter ande-
rem darauf ein, welche Geschäftsbereiche als neuralgisch kritisch bzw. risi-
koanfällig – wie zum Beispiel in Hinblick auf die Themen Korruption bzw. 
Interessenskonflikte – einzustufen seien. Daraus abgeleitete Maßnahmen 
seien etwa die lückenlose Einführung von Prozessbeschreibungen unter Ein-
haltung des Vier-Augen-Prinzips, Compliance-Schulungen, Cyber Security 
Awareness-Maßnahmen etc. Die Akademie werde jedoch prüfen, wie – und 
gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der 
Gruppe bzw. der Landesholding – Analysen durchgeführt und ein Präventi-
onssystem etabliert werden könne. 

Zur Empfehlung an die FH Burgenland, in ihrer Unternehmensgruppe die 
anonyme Meldung von Missständen zu ermöglichen und ein digitales Hin-
weisgebersystem einzurichten, führte die FH Burgenland an, dass sie diese 
Empfehlung bereits erfüllt habe. Sie verwies auf bisher schon breite, viel-
schichtige Möglichkeiten, etwaige Missstände in der FH Burgenland-Gruppe 
anonym anzeigen zu können. So könnten sich Mitarbeiter:innen der gesam-
ten Gruppe an die auf freiwilliger Basis eingerichtete Ombudsstelle an der 
FH Burgenland oder an die weisungsfreie, unabhängige Compliance-Beauf-
tragte oder an die Gleichbehandlungsbeauftragte mit anonymen Beschwer-
den richten. Den Mitarbeiter:innen stehe zudem in allen vier Unternehmun-
gen der Gruppe ein gewählter Betriebsrat auch für anonyme Anzeigen je-
derzeit und vertrauensvoll zur Verfügung. Die sogenannte EU-Whistleblo-
wing-Richtlinie sei in Zusammenarbeit mit der Landesholding Burgenland 
bereits umgesetzt und sogar ohne gesetzliche Verpflichtung auf die Toch-
terunternehmen ausgeweitet worden, um eine Vorreiter-Rolle der FH Bur-
genland-Gruppe zu unterstreichen. 

17.4 Zur Stellungnahme der Akademie bezüglich einer Korruptionspräventions-
analyse stellte der BLRH klar, dass der angeführte jährliche Bericht seit 2022 
von der FH Burgenland in Form eines Fragebogens gesamthaft für sich und 
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ihre Tochtergesellschaften an die Landesholding übermittelt wurde. Die Be-
richterstattung erfolgte jedoch nicht auf Ebene der einzelnen Tochtergesell-
schaften. Der BLRH bewertete jedoch positiv, dass die Akademie die Einfüh-
rung eines Präventionssystems prüfen werde. 

 

18 Qualitätssicherung 

18.1 (1) Die Akademie hatte seit ihrer Gründung im Jahr 2013 gemäß Koopera-
tionsvereinbarung mit dem Land Burgenland ein Qualitätssicherungssys-
tem aufzubauen und zu pflegen. Sie legte dazu folgende Maßnahmen fest: 

− Evaluierungen 
− kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
− Beschwerdemanagement  

Die Ausgestaltung des Programmes der Akademie erfolgte über den Pro-
grammbeirat. (vgl. Unterabschnitt 8 Programmbeirat) 

(2) Evaluierungen fanden nach jedem Seminar statt. Diese erfolgten bei 
Präsenzseminaren handschriftlich und bei Online-Seminaren über Online-
Befragungen.  

Die Akademie dokumentierte die Auswertungen zu den Evaluierungen je 
Einzelseminar sowie zusammengefasst nach Themengebieten. Sämtliche 
Auswertungen enthielten u.a.: 

− Seminarnummer/Seminartitel/Termin 
− Ort 
− Vortragende 
− Anzahl der ausgefüllten Evaluierungen 
− Evaluierungsergebnisse  

Die Anzahl der gesamten Teilnehmer:innen und die Rücklaufquoten waren 
nicht in den Gesamtauswertungen dokumentiert, sondern lediglich in den 
Einzelauswertungen. Ab dem Frühjahr/Sommer 2023 plante die Akademie, 
die Anzahl der gesamten Teilnehmer:innen und die Rücklaufquoten auch in 
die Gesamtauswertungen aufzunehmen. 

Die Akademie produzierte im überprüften Zeitraum zwischen vier und zehn 
sogenannte E-Learnings.56 Die Anzahl der Teilnehmer:innen schwankte da-
bei zwischen rund 700 und 9.100 jährlich. Evaluierungen von E-Learnings 
waren für die Teilnehmer:innen nicht möglich. Die Akademie gab dem BLRH 
bekannt, Evaluierungen auch für E-Learnings ermöglichen zu wollen.  

 
56  „E-Learnings“ waren maßgeschneiderte orts- und zeitunabhängige Online-Seminare für einzelne Kunden der 

Akademie, die „E-Learnings“ beispielsweise verpflichtend für ihre Mitarbeiter:innen vorsahen.  
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(3) Eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung stellte der kontinuier-
liche Verbesserungsprozess (KVP) dar. Dabei konnten die Mitarbei-
ter:innen beispielsweise Verbesserungsvorschläge für den innerbetriebli-
chen Ablauf der Akademie einbringen. Zudem konnten Verbesserungsvor-
schläge zu den einzelnen Seminaren von Teilnehmer:innen im Zuge von 
Evaluierungen kommen.  

Die Akademie dokumentierte die jeweiligen Verbesserungsvorschläge samt 
erarbeiteter Maßnahmen und Wirksamkeitsprüfung. Seit Oktober 2014 ka-
men insgesamt 39 Verbesserungsvorschläge zustande.  

18.2 Zu (1) und (2) Nach Ansicht des BLRH waren die Maßnahmen der Akademie 
zur Qualitätssicherung zweckmäßig.  

Bei der Dokumentation der Evaluierungsergebnisse bemängelte der BLRH 
jedoch, dass die Akademie die Anzahl der gesamten Teilnehmer:innen und 
die Rücklaufquoten in ihrer Gesamtauswertung nicht anführte. 

Der BLRH empfahl der Akademie, die Anzahl der gesamten Teilnehmer:in-
nen und die Rücklaufquoten in ihrer Gesamtauswertung zu den Evaluierun-
gen zu dokumentieren.  

Zu (2) Der BLRH bemängelte, dass die Akademie für Teilnehmer:innen von 
sogenannten E-Learnings bislang keine Evaluierungen ermöglichte.  

Der BLRH empfahl der Akademie, auch für Teilnehmer:innen von sogenann-
ten E-Learnings Evaluierungen zu ermöglichen. 

18.3 Zur Empfehlung bezüglich der Rücklaufquoten teile die Akademie mit, dass 
sie diese Maßnahme bereits umgesetzt habe. 

Zur Evaluierung von E-Learnings führte die Akademie aus, dass sie mit meh-
reren Methoden beschäftigt sei, die Qualität von Online- und E-Learning-
Elementen sicherzustellen. Wie dies mit einer der Methoden, nämlich dem 
Evaluierungsbogen, geschehen könne, sei bereits Gegenstand der Überle-
gungen. Es gelte, technisch zufriedenstellende und in der Praxis zielführend 
umsetzbare Lösungen für die Online-Evaluierungs-Fragebögen für E-Learn-
ing-Module zu entwickeln. Dies werde gemeinsam mit Expert:innen in die 
Wege geleitet und in der Folge umgesetzt. 
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Schlussbemerkungen 
Zusammenfassend empfahl der BLRH 

 

der Akademie 

 

PERSONAL 

(1) aus Transparenzgründen die Zulagen auf den Jahreslohnkonten aller Mitar-
beiter:innen separat auszuweisen und nicht in einer Gesamtsumme mit der 
Grundlohnart. (siehe 10.2) 

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE 

(2) die laut Personalentwicklungskonzept geplanten „Treueprämien“ in Form 
von Jubiläumsgeldrückstellungen in den Jahresabschlüssen zu berücksichti-
gen. (siehe 12.2) 

(3) eine laufende Liquiditätsplanung einzuführen. (siehe 14.2) 

(4) eine Kostenrechnung aufzubauen. (siehe 15.2) 

INTERNES KONTROLLSYSTEM UND COMPLIANCE 

(5) im Zahlungsverkehr das Vier-Augen-Prinzip durch die zeichnungsberechtig-
ten Personen einzuhalten. (siehe 16.2) 

(6) eine Korruptionsrisikoanalyse durchzuführen. Darauf aufbauend sollte die 
Akademie ein auf ihr Geschäftsmodell abgestimmtes Korruptionspräventi-
onssystem entwickeln und einführen. (siehe 17.2) 

(7) die Anzahl der gesamten Teilnehmer:innen und die Rücklaufquoten in ihrer 
Gesamtauswertung zu den Evaluierungen zu dokumentieren. (siehe 18.2) 

(8) auch für Teilnehmer:innen von sogenannten E-Learnings Evaluierungen zu 
ermöglichen. (siehe 18.2) 

 

der FH Burgenland 

 

ÜBERSICHT UND RAHMENBEDINGUNGEN 

(9) in allen Servicebereichen die Leistungsstunden ihrer Mitarbeiter:innen für 
ihre Tochterunternehmen aufzuzeichnen, zu bewerten und die Ist-Werte den 
Schätzungen gegenüberzustellen. (siehe 4.2) 
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ORGANE 

(10) die Umlaufbeschlüsse zur Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern zu datie-
ren. (siehe 6.2) 

(11) vor Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds schriftlich Informationen zu be-
stehenden Organfunktionen und eventuellen Bestellungsverboten einzuho-
len. (siehe 6.2) 

(12) schriftliche Auskünfte über Qualifikation, Funktionen und Befangenheit vor 
der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds einzuholen. (siehe 6.2) 

(13) die Beschlüsse zur Wiederbestellung der ausgelaufenen Aufsichtsratsman-
date zu fassen. Die Anforderungen zu Qualifikation, Funktionen und Befan-
genheit sowie Bestellungsverbote wären vor Beschlussfassung erneut zu 
prüfen. (siehe 6.2) 

(14) darauf hinzuwirken, dass Aufsichtsratsmitglieder regelmäßig an den Sitzun-
gen teilnehmen. (siehe 6.2) 

(15) sämtliche Mitglieder des Programmbeirats vor ihrer Funktionsübernahme zu 
bestellen. (siehe 8.2) 

(16) die erforderlichen Beschlüsse zur Wiederwahl von Programmbeiratsmitglie-
dern zu fassen. (siehe 8.2) 

(17) die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Akademie hinsichtlich der 
Anzahl der Programmbeiratsmitglieder einzuhalten oder den Gesellschafts-
vertrag auf die gewünschte Anzahl der Programmbeiratsmitglieder zu än-
dern. (siehe 8.2) 

PERSONAL 

(18) für das „Gehaltsschema alt“ eine zusammenhängende Dokumentation zu 
erstellen, um alle Regelungen und Besonderheiten dazu erkennbar und 
nachvollziehbar zu machen. Dies sah der BLRH als erforderlich an, weil jene 
Mitarbeiter:innen, die nicht in das neue Gehaltsschema umstiegen, noch 
viele Jahre im „Gehaltsschema alt“ sein werden. (siehe 10.2) 

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE 

(19) die Verrechnung der Reinigungskosten für die Räumlichkeiten der Akademie 
zu berichtigen. (siehe 12.2) 

(20) die korrekten Reinigungskosten für die vergangenen Zeiträume nachzuver-
rechnen. (siehe 12.2) 

(21) in ihrer Unternehmensgruppe die anonyme Meldung von Missständen zu er-
möglichen und ein digitales Hinweisgebersystem einzurichten. (siehe 17.2) 
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der Akademie und der FH Burgenland 

 

ÜBERSICHT UND RAHMENBEDINGUNGEN 

(22) den Dienstleistungsvertrag zu spezifizieren. Es sollten nicht nur die Ser-
vicebereiche angeführt werden, sondern auch die Leistungen, die erbracht 
werden. (siehe 4.2) 

ORGANE 

(23) die Geschäftsführungsverträge mit einem Unterschriftsdatum zu versehen. 
(siehe 7.2) 

(24) Zielvereinbarungen eindeutig zu formulieren. (siehe 7.2) 

(25) die Zielvereinbarung und Dokumentation zur Zielerreichung 2021/22 neu zu 
dokumentieren und zu beschließen. (siehe 7.2) 

(26) für Erfolgsprämien ausschließlich ambitionierte Ziele zu vereinbaren, die 
über den regulären bzw. vertraglich festgelegten Tätigkeitsbereich hinaus-
gehen. Eine Prämie sollte besondere Leistungen anerkennen. Die Begrün-
dung für die Wahl der Kriterien sollten die FH Burgenland und die Akademie 
nachvollziehbar dokumentieren. (siehe 7.2) 

(27) die Berichtspflichten der Geschäftsführerin an den Programmbeirat zu defi-
nieren sowie in die Geschäftsordnungen des Programmbeirats und der Ge-
schäftsführung aufzunehmen. (siehe 8.2) 

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE 

(28) auch die Verwendung des Mediencenters der FH Burgenland in die schriftli-
che Nutzungsvereinbarung zu den Seminarräumen und Hörsälen aufzuneh-
men und dessen Nutzung zu verrechnen. (siehe 12.2) 

(29) die Vereinbarung zur Miete der Büroräumlichkeiten dahingehend klar abzu-
fassen, ob auch die Betriebskosten enthalten sind. (siehe 12.2) 
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Abkürzungsverzeichnis 
Abs. Absatz 

Abt. Abteilung 

AG Aktiengesellschaft 

Art. Artikel 

BGBl.  Bundesgesetzblatt 

Bgld. LRHG Burgenländisches Landes-Rechnungshof-Gesetz 

Bgld. L-VG Bgld. Landesverfassung 

BLRH Burgenländischer Landes-Rechnungshof 

bzw. beziehungsweise 

d.h. das heißt 

DIN Deutsches Institut für Normung 

dRGBl deutsches Reichsgesetzblatt 

DSGVO Datenschutzgrundverordnung 

EMAS Eco Management and Audit Scheme 

EN Euronorm 

etc. et cetera 

EUR Euro 

exkl. exklusive 

FH Fachhochschule 

gem. gemäß 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG GmbH-Gesetz 

GuV Gewinn- und Verlustrechnung 

idgF. in der geltenden Fassung 

i.H.v. in Höhe von 

inkl. inklusive 

ISO International Organization for Standardization 

IT Informationstechnologie 

kfm. kaufmännisch 

KVP kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

lfd. laufend 
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LGBl. Landesgesetzblatt 

lt. laut 

LT Landtag 

mind. mindestens 

Mio. Millionen 

RH Rechnungshof 

SS Sommersemester 

TAN Transaktionsnummer 

TÜV Technischer Überwachungs-Verein 

u.a. unter anderem 

UGB Unternehmensgesetzbuch 

URG Unternehmensreorganisationsgesetz 

usw. und so weiter 

v.a. vor allem 

vgl. vergleiche 

VO Verordnung 

vs. versus (lat.), gegen (deutsch) 

WS Wintersemester 

z.B. zum Beispiel 
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Eisenstadt, im April 2024 

 

Der Landes-Rechnungshofdirektor 

 

Mag. Dr. René Wenk, MBA eh. 
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